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FÜR DIE PASTORAL



IN ALLER FREIHEIT Beteiligung in der Kirche



EDITORIAL Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ehrenamtlichen und hauptamtlichen Dienst unserer Erzdiözese, egal, ob neue Stromtrassen gebaut oder neue Bahngleise verlegt werden sollen, ob es um die Energiewende oder die Zukunft der Wirtschaft geht, überall wird der Ruf nach Beteiligung lauter. Menschen wollen direkt an Entscheidungsprozessen beteiligt sein, diese selbst gestalten, sich persönlich einbringen. Darauf reagiert die Politik. In BadenWürttemberg etwa wurde eigens das Amt einer Staatsrätin für Bürgerbeteiligung geschaffen. Und in der Kirche? Auch hier wird mehr Beteiligung erwartet und gefordert: bei der Besetzung von Ämtern, beim Verkauf von Gemeindezentren, bei der Umgestaltung der Gemeindestrukturen, bei einer Neuausrichtung der Pastoral. Viele wollen sich stärker einbringen und das Leben der Kirche mitgestalten und fragen nach Möglichkeiten dafür. Wie aber können adäquate Beteiligungsprozesse in der katholischen Kirche ausgestaltet werden? Gelingende Beteiligung erfordert nicht nur die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Dialog, sie geht positiv davon aus, dass vorhandene Gestaltungsmöglichkeiten



wirklich konkret ausgeschöpft werden. Und genau hier wird es dann spannend: was ist noch nicht ausgeschöpft, wo bleiben wir hinter „unseren Möglichkeiten“ zurück? Wo werden Vorgehensweisen „importiert“, die nicht unbedingt kirchenkompatibel sind? Welche Balance braucht es, um unsere Kirche synodaler werden zu lassen? Dieses Heft der Impulse setzt sich mit diesen Fragen auseinander und will Bedingungen und Möglichkeiten von Beteiligungsprozessen in der Kirche ausloten.



Mit herzlichen Grüßen Ihr



Andreas Möhrle Domdekan und Rektor des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes



Wenn Sie diese Ausgabe der IMPULSE für die Pastoral zur Hand nehmen, werden Sie feststellen, dass die Publikation in einer veränderten Gestalt daher kommt. Auch das ist das Ergebnis eines Beteiligungsprozesses. Wir haben Anregungen, die Leser und Leserinnen an uns herangetragen haben, aufgegriffen und das Layout verändert. Das Heft wirkt nun zeitgemäßer und ist leichter lesbar.
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Mit dieser Veränderung geht auch eine inhaltliche Neukonzeption einher. Die IMPULSE für die Pastoral erscheinen nicht mehr regelmäßig als Quartalszeitschrift mit Themen, die langfristig festgelegt wurden. Stattdessen werden wir zeitnah Fragen der Pastoral aufgreifen, die in der Erzdiözese aktuell und virulent sind.
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MEDITATION



Biblische Berufungsgeschichten sind Beteiligungsgeschichten Der Künstler, der den Zelebrationsaltar der Kirche St. Petri in Hüsten geschaffen hat, hat ein solches Geschehen eingefangen. Jesus und Petrus – sie begegnen sich auf Augenhöhe. Da gibt es kein Oben und kein Unten. Nichts ist zu spüren von einer unüberbrückbaren Distanz, die die beiden doch eigentlich trennt, den einfachen Fischer aus Galiläa von dem Sohn Gottes. Mit ausgebreiteten Armen wendet sich Jesus Petrus zu. Seine Rechte zeigt auf ihn und macht ihm deutlich: „Ja, du bist gemeint. Kein anderer.“ Seine Linke weist nach oben, über ihn selbst hinaus. Auch er handelt nicht aus eigener Vollmacht. Intensiv schaut Jesus Petrus an. Seine Augen zeigen Interesse an, drücken Zuneigung aus. Er ist ganz da, ganz präsent, keine Begegnung zwischen Tür und Angel. Jesus bringt Petrus Vertrauen entgegen. Er macht ihn nicht klein, sondern traut ihm etwas zu. Jesus weiß, was Petrus auszeichnet und was er kann. Er macht ihm ein Angebot, das er in aller Freiheit annehmen kann. Da ist kein Druck und kein Zwang, kein „Du musst“ oder zumindest „Du solltest“. Wenn Gott Menschen beteiligt, ist das keine obrigkeitliche Gnade. Es ist Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Und Petrus: Überrascht steht er da, seine Haltung drückt Selbstbewusstsein aus. Er weiß, was er kann. Das volle Netz bezeugt dies. Sein Blick drückt Interesse aus, Zurückhaltung und Neugierde zugleich. Die Blicke beider begegnen sich, treten in Zwiesprache auch ohne Worte. Da ist keine Hektik und keine Eile, kein „so-



gleich ließen sie ihre Netze liegen“, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Petrus nimmt den Ruf wahr. Er weiß um seine Sehnsucht, sein Vermögen und seine Grenzen. Er weiß, dass er all das in die Waagschale der Entscheidung einbringen darf und erschrickt vor der Freiheit, die ihm gelassen wird. Wenn sich Menschen für den Ruf Gottes öffnen, so tun sie dies in aller Freiheit. Ohne die Freiheit wären sie nur Auftragsempfänger. Biblische Beteiligungsgeschichten sind Beziehungsgeschichten. Gott kann nicht anders als zu den Menschen in Beziehung zu treten, sie einzuladen, an seiner Schöpfung mitzuwirken. Seine Einladung ist ein freies Angebot, er nimmt in Kauf, dass es abgelehnt wird. Sein Angebot ist Vertrauen und Zutrauen, auch unter der Gefahr, enttäuscht zu werden. Es ist Ausdruck seiner Liebe, der jeder Druck und Zwang fern ist.



Wolfgang Müller Leiter der Abteilung Pastorale Grundaufgaben im Erzbischöflichen Seelsorgeamt 5
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ZUGÄNGE



Beteiligung im Spannungsfeld von Verantwortung, Macht und Delegation Beteiligung ist fundamentaler Ausdruck von Kirche. Kirche ohne Beteiligung geht nicht. Und es geht um mehr als um lediglich gewährte oder erstrittene Beteiligung. Das Subsidiaritätsprinzip, ist ein idealer Weg, Beteiligung zu realisieren. Es funktioniert aber nur, wenn alle ihre Verantwortung auch wahrnehmen. Ein deutliches Wort des Autors, das gehört werden will. (Red.)



Zu den klügsten „Erfindungen“ der kirchlichen Soziallehre gehört das Subsidiaritätsprinzip. Zu den bedauerlichsten Phänomenen des kirchlichen Lebens gehört, dass die Kirche es nicht auf sich selbst anwendet. Viele Krisen der letzten Jahre, nicht zuletzt der „Fall Limburg“, haben hier eine ihrer tieferen strukturellen Ursachen. Die Spitze traut den subsidiären Ebenen in den Diözesen einschließlich dem „Volk Gottes“ nicht viel oder gar nichts zu bei der verantwortlichen Mitgestaltung des kirchlichen Lebens. Sie delegiert nicht. Nicht zu delegieren, bedeutet zentralisieren. Verantwortung wird in einer immer spitzer werdenden Spitze konzentriert, bis am Ende einige überschätzte und überforderte Personen über alles entscheiden. Das wird nicht dadurch besser, dass es auch Stimmen an der Basis gibt, die behaupten, dass sie eine zentralisiert-hierarchische Kirche haben wollen und deswegen gar keine subsidiäre Mitverantwortung beanspruchen. Oft sind diese Stimmen ja informell sehr gut mit der Hierarchie der Diözesen oder der römischen Kurie vernetzt und bringen



dort ihre kirchenpolitische Agenda wirkungsvoll ein. Sie übersehen bei ihrer Kritik an Beteiligungsforderungen, dass die Eigenheit des Subsidiaritätsprinzips auch darin besteht, die Existenz übergeordneter Entscheidungsebenen bis hin zu einer Zentrale gar nicht in Frage zu stellen. Zentralen sind notwendig, um diejenigen Aufgaben zu übernehmen, die vorgeordnete Ebenen nicht leisten können. Es kommt auf die richtigen Delegationen und Beteiligungen an. Die kirchliche Spitze verlangt – oder erbittet nach der jeweils nächsten Krise – von den Leuten und den subsidiären Instanzen Vertrauen, traut ihnen aber ihrerseits nichts zu. Dass es sich so verhält, ist unter dem Pontifikat von Johannes Paul II und Benedikt XVI besonders an Bischofsernennungen deutlich geworden; oft genug wurden da bis in die jüngste Zeit hinein auch die letzten innerklerikalen Mitverantwortungsstrukturen kassiert zu Gunsten informeller Verabredungen in und mit der römischen Zentrale. Die so eingesetzten Bischöfe fühlten und fühlen sich
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meist bloß nach oben hin rechenschaftspflichtig, organisieren ihre diözesanen Leitungsstrukturen nach dem Vorbild der Zentrale ebenfalls zentralistisch, ergehen sich in abwertenden Diskursen über Gremien, unabhängige Kontrollorgane und synodale Strukturen oder lösen diese sogar, wie im „Fall Regensburg“, einfach handstreichartig auf. Auch die Verweigerung einiger Bischöfe gegenüber dem 2010 einberufenen „Dialogprozess“ liegt auf dieser Linie. Die verbrannten pastoralen Landschaften, die solche Vorgänge und Mentalitäten hinterlassen, sind in vielen Diözesen der Kirche weltweit zu besichtigen: Trauer, Bitterkeit, Resignation, Vertrauensverlust. Manche begrüßen den Exodus der Enttäuschten und Verletzten aus der Kirche unter dem Aspekt der „Gesundschrumpfung“. Der Zynismus, der hinter solchen Einschätzungen steckt, geht über ins Sektiererische, wenn er zur echten Überzeugung wird. Es wird dann auch nachvollziehbar, warum Zyniker und Sektierer vom Subsidiaritätsprinzip nur dann etwas halten, wenn es den anderen, nicht aber der Kirche gepredigt wird.
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Subsidiarität, Personalität, Solidarität Das Subsidiaritätsprinzip ist nicht nur ein kluges funktionales Organisationsprinzip, das die Qualität von Entscheidungen sichert und den Zusammenhalt in der Gesellschaft oder in der Kirche fördert. Sein tieferer Sinn ergibt sich vielmehr aus dem Zusammenhang mit den anderen Prinzipien der kirchlichen Soziallehre, insbesondere denen der Personalität und Solidarität. Oben zentralisierte Allzuständigkeit nimmt den vorgeordneten Einheiten wie Familien, Gemeinden, Vereinen, Verbänden und Berufsgruppen ihre Rechte und Pflichten, selbst Subjekte der Solidarität zu sein. Das geht nicht  nur gegen die Freiheit der Person, sondern ist im Sinne der Solidarität auch kontraproduktiv, weil es deren Basis schwächt. Einer Zentrale, die sich verselbstständigt und selbstherrlich agiert, entspricht mehr und mehr ein privatisierendes Selbstverständnis in den Gemeinden bis hin zur Gleichgültigkeit gegenüber gesamtkirchlichen Fragen, sowie ein Anspruchsdenken gegenüber der „Amtskirche“. Deren Vertreter hören zwar das Wort „Amtskirche“ nicht gerne, gestalten sich selbst aber nach diesem Bild: Sie sind „die da oben“ und verstehen sich auch so. Die Globalisierung verschärft die problematischen Seiten des Zentralismus. Das ist ein „Zeichen der Zeit“ in Hinblick auf die gerade heute besonders notwendige Stärkung von Subsidiarität. Um es am



historischen Beispiel deutlich zu machen: Wenn Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert von der römischen Zentrale aus mit seinem Mitbruder Franz Xaver in Indien in Verbindung treten wollte, dann schrieb er ihm einen Brief, der ein bis zwei Jahre brauchte, um sein



n ließ sichnn e d n ä t s m U da en Unter dieauss der Zentrale numra n den Leitung durchhalten, wenn zugleich sinnv oll ortlich en v or Ort - und Vera ntw blich en E rmessens gab, … erh e gsspielrau m mit n E ntsch eidu Ziel zu erreichen. Ebenso lange dauerte die Antwort. Unter diesen Umständen ließ sich Leitung aus der Zentrale nur dann sinnvoll durchhalten, wenn man den Verantwortlichen vor Ort zugleich erheblichen Ermessens- und Entscheidungsspielraum mitgab, ihre Kompetenz vor Ort wertschätzte und einander in den Grundfragen vertraute. Genau das tat Ignatius auch. Seine Anweisungen hatten immer den Zusatz, dass sich vor Ort eine andere Situation ergeben könnte, die andere Lösungen notwendig macht, die dann auch die verantwortlichen Personen vor Ort entscheiden sollten. Die Globalisierung hat die beschriebene Ausgangssituation grundlegend verändert. Per Mausklick kann jeder mit der Zentrale in Sekundenschnelle in Verbindung treten und umgekehrt. Das erhöht die Versuchung, Vertrauen durch Kontrolle und Besserwisserei von oben (oder auch von unten) zu ersetzen; und an der Basis die Versuchung, nichts zu tun und nichts zu riskieren ohne eine ausdrückliche Bestätigung von oben. Gerade unter diesen Umständen ist es dringlich, Verfahren zu stärken, durch die (Selbst-) Entmündigung und Verengungen aller Art verhindert werden. Wo es in früheren Zeiten selbstverständlich – weil unausweichlich – war, eigene Verantwortung im kirchlichen Leben vor Ort zu übernehmen, müssen heute Strukturen und Verfahren eingebaut werden, die subsidiäre Entscheidungsräume gegen Verengungs- und Beschleunigungsdruck schützen.



Delegation und Verantwortung Subsidiäre Entscheidungsebenen werden dadurch gestärkt, dass Macht delegiert wird. Zentralistische



Zugänge



Systeme aber geben Macht nur ungern ab. Sollten sie es doch tun, muss das an der Basis nicht immer zu Jubelstürmen führen. Echte Delegation bedeutet nämlich echte Verantwortung. Die kann anstrengend sein. Lautstarke Beteiligungswünsche verstummen oft, wenn an der Basis ankommt, dass man nun ernst genommen wird und die Verantwortung für die Konsequenzen von Entscheidungen tragen oder mittragen muss. Allein schon deswegen kann in einem System, das zentralistisch organisiert ist, Machtdelegation nicht einfach erfolgreich bloß von oben nach unten verordnet werden. Es bedarf einer starken Motivation an der Basis, die Delegation der Verantwortung auch anzunehmen. „Revolutionen von oben“ funktionieren nicht, wenn die Basis – zufrieden oder unzufrieden, applaudierend oder schimpfend – nur nach oben starrt. Es ist eher wahrscheinlich, dass diejenigen Machtdelegationen dauerhaft sind, die von unten erkämpft wurden. In der Bereitschaft zur Auseinandersetzung zeigt sich die Bereitschaft, Verantwortung auch tatsächlich zu übernehmen. In diesem Sinne ist erkämpfte Beteiligung besser als gewährte Beteiligung. Aktuelles Beispiel: Ganz offensichtlich will Papst Franziskus eine Stärkung der Subsidiarität in der Kirche. Er spricht von den Problemen eines „übertriebenen Zentralismus“ (EG 32) und deutet an, dass auf den subsidiären Ebenen noch „Subjektwerdung“ ansteht: „Es ist noch nicht deutlich genug eine Satzung der Bischofskonferenz formuliert worden, die sie als Subjekt mit konkreten Kompetenzbereichen versteht, auch einschließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität.“ (EG 32) Und weiter: „Darum wird er (der Bischof) sich bisweilen an die Spitze stellen, um den Weg anzuzeigen und die Hoffnung des Volkes aufrechtzuerhalten, andere Male wird er einfach inmitten aller sein mit seiner schlichten und barmherzigen Nähe, und bei einigen Gelegenheiten wird er hinter dem Volk hergehen, um denen zu helfen, die zurückgeblieben sind, und – vor allem – weil die Herde selbst ihren Spürsinn besitzt, um neue Wege zu finden.“ (EG 31) Das Bild konterkariert das zentralistischen Führungsmodell. Der Hirt wird hier als einer vorgestellt, der (auch) hinter der Herde hergeht mit der Offenheit, sich von der Herde etwas zeigen oder gar die Richtung anzeigen zu lassen. Die Geschichte der Kirche bestätigt diese Vision: Die Reformbewegungen in der Kirche begannen und beginnen mit Bewegungen „von unten“ – angefangen in der
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Urkirche, als einige begannen, Nicht-Juden zu taufen, ohne schon dafür den Segen von der Jerusalemer Zentrale, den „Säulen“, (Gal 2,11) zu haben. Natürlich ist nicht jede Bewegung von unten allein schon deswegen eine Regung des Geistes Gottes in der Kirche, weil sie eine Bewegung von unten ist; andererseits geht aber Lebendigkeit in der Kirche nicht ohne solche Bewegungen einher, die nicht erst dann beginnen, sich zu bewegen, wenn sie dazu die Erlaubnis von oben haben. Auch geistlich gilt das Subsidiaritätsprinzip: Es gibt eine Urteilskraft im Volk Gottes, die eine eigene geistliche Vollmacht und Autorität darstellt. Sie nicht zu achten, verletzt die Taufwürde (Teilhabe der Getaufte am Priester-, Königs- und Prophetenamt Christi) und schwächt den Zusammenhalt in der Kirche. Die Stärkung subsidiärer Ebenen, die Papst Franziskus wünscht, wird allerdings nicht stattfinden, wenn die Basis ihrerseits nichts tut, sondern wartet, was als nächstes von oben kommt; wie der Machtkampf zwischen Reformern und Blockierern in der Zentrale am Ende ausgehen wird; wann der Papst diese oder jene Entscheidung „endlich“ treffen wird. Eine reformwil-



im Volk Gottes, ft ra k ls ei rt U ne ei E s gibt ich e Vollmacht die eine eigene geätistldarstellt. und A utorit lige Zentrale ist auf eine reformwillige Basis angewiesen. Die Reformwilligkeit der Basis ist aber nicht selbstverständlich vorhanden. Sie zeigt sich darin, dass sie nicht bloß nach oben hin Reformforderungen stellt und ansonsten nach oben starrt, sondern darin, dass sie sich ihrerseits bewegt – handelt, entscheidet, eigenverantwortliche Schritte riskiert, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Darauf ist auch ein Papst wie Franziskus angewiesen.



Konflikte annehmen Wer sich im Zusammenhang mit Machtfragen bewegt und Position bezieht, muss mit Konflikten rechnen. So erging es den Initiatoren der Kölner Kircheninitiative, als sie einige Vorschläge für die Wahl des neuen Erzbischofs machte. Immerhin reagierte das Domkapitel, indem es vor der Aufstellung der Kandidatenliste ausgewählte Personen aus der Diözese befragte. So erging es auch dem „Hofheimer Kreis“ in Limburg,
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als er erstmals öffentlich die Amtsführung des Limburger Bischofs kritisierte. Ohne diesen Schritt wäre es nicht zu dem Untersuchungsbericht gekommen, der inzwischen alle diejenigen Lügen straft, die die Wortmeldung des Hofheimer Kreises damals als illoyalen Akt denunzierten. So erging es auch Papst Benedikt XVI, als er zurücktrat. Mehr noch als die darauffolgende Wahl von Franziskus öffnete und öffnet dieser Rücktritt Schleusen für Strukturdiskussionen, die vielen gar nicht behagen. Auch die Initiative aus der Freiburger Diözese zur Erneuerung des Umgangs mit wiederverheirateten Geschiedenen stieß sofort auf harsche Kritik. Aber sie ermutigt Seelsorger und kirchliche Arbeitgeber vor Ort, sich den Ermessensspielraum zu nehmen – wenn er ihnen schon nicht gegeben wird –, um größeres Unrecht und größeren pastoralen Schaden zu verhindern. Konflikte einzugehen, gilt in kirchlichen Kreisen als verpönt, zumal dann, wenn es um Machtstrukturen und Teilhabeforderungen geht. Dahinter stehen Verwechslungen, wie die zwischen Liebesgebot und Harmoniegebot, Gehorsam und Gefolgschaft, Demut und Unterwürfigkeit. Aber es ist ganz und gar mit dem christlichen Liebes- und Demutsethos vereinbar, sich auch innerhalb der Kirche für eine Ordnung ein-
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zusetzen, die Macht nicht bloß zentralisiert, sondern subsidiär delegiert und ordnet. Solcher Einsatz darf, ja muss mit dem Risiko des offenen Wortes einhergehen. Höfischer Ton, Taktieren und Antichambrieren, flüsterndes Wichtig-Sein, eitles Name-Dropping, tröpfchenweises Verbreiten von Herrschaftswissen – alles das ist hingegen würdelos für den Stil in der Kirche. So geht es in Fürstenhöfen zu. Die Kirche aber ist kein Fürstenhof, sondern eine missionarische Gemeinschaft. Ihrer Sendung wird sie gerecht, wenn sie einerseits mit dem Zentrum verbunden bleibt, aber andererseits nicht bloß dessen Marionette ist, sondern eigene Verantwortung übernimmt.



P. Klaus Mertes SJ Direktor des Kollegs St. Blasien
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Stand und Herausforderungen der Bürgerbeteiligung Hat sich die Politik und die öffentliche Verwaltung lange Zeit vor einer Mitwirkung der Bürger an Entscheidungsprozessen gewehrt, so ist die Bürgerbeteiligung heute bei allen größeren Vorhaben zur Selbstverständlichkeit geworden. Wo dies nicht von selbst geschieht, wird sie vehement eingefordert. Aus der Erfahrung von Beteiligungsprozessen haben sich Kenntnisse über Bedingungen, Organisation und Nutzen der Bürgerbeteiligung ergeben, die auch für Beteiligungsprozesse in der Kirche ohne weiteres übertragen werden können. (Red.)



Bürgerbeteiligung wird institutionalisiert Bürgerbeteiligung bestimmt die politische Agenda in Bund, Ländern und Gemeinden. Eine fast unübersehbare Anzahl von Leitlinien, Leitfäden, Handbüchern, Verwaltungsvorschriften, empirischen Forschungen, theoretischen Aufarbeitungen und Evaluationen ist entstanden. Bei der Umsetzung haben im kommunalen Bereich insbesondere die Städte und Gemeinden eine Vorreiterrolle eingenommen, die sich bereits bei der Erarbeitung ihrer „Lokalen Agenda 21“ in den 90er Jahren ausgezeichnet haben. Sie haben ihre Beteiligungsverfahren systematisiert, strukturiert und verfestigt. Ihre Verwaltungen waren darauf vorbereitet. Im Rat herrschte eine positive Grundstimmung. Im Wege der Selbstverpflichtung haben sie sich einen beteiligungsorientierten Rahmen gegeben, in dem sie Ziele einer mitgestaltenden Bürgerbeteiligung entwickelt, beteiligungsrelevante Vorhaben definiert und den Ablauf eines transparenten und fairen Beteiligungsprozesses beschrieben haben. Damit sind in diesen Gemeinden nahezu sämtliche kommunale Planungs-, Bau- und Entwicklungsmaßnahmen mit Bürgerbeteiligung verknüpft. Im Landesbereich wurde im Frühjahr 2014 die Landesverwaltung über eine Verwaltungsvorschrift verpflichtet, Raumordnungs- und Planfeststellungverfahren sowie die Genehmigung emittierender Anlagen mit einer frühzeitigen Beteiligung zu koppeln oder bei Akzeptanzproblemen parallel zum Antragsverfahren eine



nichtförmliche Beteiligung durchzuführen. Ein vom Staatsministerium Baden-Württemberg entwickelter Leitfaden beschreibt, wie Beteiligungsprozesse in der Landesverwaltung aufgesetzt werden sollen. Damit ist zu erwarten, dass künftig bereits in die Planung von Straßenbau-, Gewässerbau- oder Hochwasserschutzmaßnahmen die davon betroffene Öffentlichkeit frühzeitig eingebunden wird. Auch die Industrie ist dabei, sich mit den VDI-Richtlinien 7000 und 7001 einen ähnlichen Kodex zu geben, in dem Architekten und Ingenieuren empfohlen wird, die frühe Beteiligung der Öffentlichkeit auch bei privaten Vorhabenträgern aufzugreifen.



Bürgerbeteiligung entspricht gewandelten Werten Die Bürgerinnen und Bürger sind heute immer weniger bereit, Entscheidungen ihrer Repräsentanten hinzunehmen, wenn diese nicht dem Bürgerwillen entsprechen. Sie wünschen sich stattdessen, wichtige Entscheidungen auch selbst treffen zu können und fordern, bei allen Entscheidungen gehört zu werden und mit diskutieren zu können, bevor das gewählte Gremium entscheidet. In einer 2014 durchgeführten repräsentativen Erhebung der Bertelsmann-Stiftung in 27 Kommunen haben 76 % der befragten Bevölkerung diese Feststellung getragen. Interessant dabei ist, dass das nicht nur die Bürgerinnen und Bürger
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so sehen, sondern mit fast ähnlich hohen Werten auch die befragten Bürgermeister, Gemeinderäte und mit einem leichten Abstand die Entscheider in den Verwaltungen. Mit dieser Studie konnte empirisch bestätigt werden, dass sich Bürgerbeteiligung endgültig von „Stuttgart 21“ emanzipiert hat. Stuttgart 21 war nur ein Ventil eines mit der Entstehung der Bundesrepublik und seiner freiheitlich demokratischen Grundordnung verbundenen gesellschaftlichen Wandels, in dem konstant Gehorsamswerte abgenommen und Entfaltungswerte zugenommen haben. Erziehung, Bildung, eine offene Diskussion, omnipräsente Informationen und immer komplexer gewordene Entscheidungslagen haben dazu geführt, dass das Vertrauen in politische Institutionen abgenommen hat und sich die Menschen selbst ein politisches Kompetenzgefühl zugeschrieben haben. Daraus wird ein Wirkungszusammenhang zwischen Beteiligung und Demokratie abgeleitet, dass mehr Beteiligung auch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für ihre Demokratie stärkt.
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Bürgerbeteiligung stiftet Nutzen Nachgewiesen ist heute auch, dass Bürgerbeteiligung geeignet ist, das Interesse an demokratischen Wahlen zu stärken und konkreten Handlungsnutzen zu stiften. Werden die Bürgerinnen und Bürger vor politischen Entscheidungen gehört und können sie mit diskutieren, sind sie eher bereit, eine Entscheidung auch dann zu akzeptieren, wenn sie mit dieser inhaltlich nicht einverstanden sind (66 % der in der oben genannten Studie befragten Bürgerinnen und Bürger und 68 % der Entscheider). Sie anerkennen, dass es neben dem Individualinteresse auch ein Gemeinwohlinteresse gibt, dem in der konkreten Situation ein Vorrang einzuräumen ist. Da Menschen in ihrer subjektiven Sicht recht stabil sind, sind solche Erkenntnisse wichtig. Ein wertschätzender Umgang fördert dabei den Reifungsprozess. Deshalb sind Beteiligungsprozesse immer auch Lernprozesse. Beteiligungen sind aber auch wertvolle Wissensquellen. Werden die Bürgerinnen und Bürger an der Suche nach Lösungen beteiligt, führt das regelmäßig zu besseren Ergebnissen. Diese Auffassung teilen Bürgerinnen und Bürger sowie Entscheider mit einer Zustimmung von 72 % bzw. 73 % gleichermaßen. Heute ist unbestritten, dass insbesondere bei großen Infrastrukturprojekten eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit auch aus ökonomischen Überlegungen unabdingbar ist, weil



und Bürger an en nn ri ge ür B e di n de E s gibt Wer iligt, führt das te be en ng su Lö ch na e der Such en E rgebnissen. er ss be zu ig äß lm ge re dadurch aufwendige Fehlplanungen und Fehlinvestitionen vermieden werden können, wenn sich diese rechtzeitig als nicht durchführbar oder nicht umsetzbar erweisen. Auch ist eine eingebundene Öffentlichkeit bereit, sich an Ko-Produktionen und Ko-Finanzierungen von öffentlichen Projekten unterschiedlicher Art zu beteiligen, wie die ko-finanzierte Renovierung des Leutkircher Bahnhofs und viele andere Beispiele zum „Crowdfunding“ eindrucksvoll belegen.



Bürger müssen frühzeitig beteiligt werden Bürgerbeteiligungen sind regelmäßig keine Selbstläufer. Sie müssen initiiert und zum Teil auch inszeniert werden, damit die Betroffenen sich schon zu einem Zeitpunkt angesprochen fühlen, in dem sie noch Einfluss auf den Entwicklungsprozess eines Vorhabens nehmen können. Das ist meist dann der Fall, wenn noch nichts Konkretes sichtbar ist. Wird gebaut, sind die Genehmigungen bereits erteilt und wurden Rechtsansprüche begründet, kann die Öffentlichkeit ihre Unzufriedenheit fast nur noch im Wege des Protests bekunden. Ob in dessen Folge dann auf dem politischen Weg nachträglich noch Kompensationen wie Lärmschutzmaßnahmen und Ähnliches ausgehandelt werden können, ist offen.



Fakten, Fakten, Fakten Menschen handeln nicht frei von Eigennutz. Auch wenn sie beispielsweise bereit sind, allgemeine politische Entscheidungen wie zur Energiewende oder zur Verbesserung der Verkehrserschließung zu tragen, bedeutet das noch lange nicht, dass sie das auch tun, wenn sie konkret davon betroffen sein werden. Sie befürchten, ob berechtigt oder nicht, eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität oder einen Wertverlust ihres Besitzes. Die Beurteilung eines Sachverhalts frei von persönlichen Befindlichkeiten fällt regelmäßig schwer. Daher ist es wichtig, der „Anwohnerlogik“ eine „Gemeinwohllogik“ gegenüberzustellen, was nichts anderes bedeutet, als alle das Gemeinwohl tragenden Argumente in einem umfassenden Faktencheck zusammenzustellen und eine totale Transparenz in die Absichten und Ziele von
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Planungen und Vorhaben herzustellen. Deshalb ist alles das zu unterlassen, was auch nur den Anschein erwecken kann, bestimmte Themen, Interessen und Motive nicht ansprechen zu wollen und bestimmte Informationen entweder nicht zugänglich zu machen oder nicht beschaffen zu wollen. Angesichts der Omnipräsenz von Wissen ist eine solche Unterlassung wirkungslos, da sich die mitunter sehr gut organisierten Akteursgruppen das entsprechende Wissen beschaffen können.



Emotion versus Information Beteiligungsprozesse können sehr emotional verlaufen. Da es sich bei Beteiligungsverfahren, wie bei einer Windkraftanlage oder einer Straßenbaumaßnahme, regelmäßig um komplexe Angelegenheiten handelt, ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen dazu neigen, diese nicht primär kognitiv durch eine nicht unerhebliche Ausweitung ihrer Wissensbasen, sondern mit Hilfe emotionaler Handlungs- und Wertemuster zu lösen. Doch meist stammen diese die Entscheidungsfindung tragenden Muster aus einer anderen Zeit als das verfügbare Handlungs- und Orientierungswissen. Damit werden gegenwärtige Problemstellungen mit einer Intuition von gestern gelöst. Abhelfen kann hier insbesondere eine über die eigene Interessenssphäre hinausgehende Vernetzung mit anderen Personen und Interessen. Daher muss



en, in Dah er muss es geunlitengrsch iedlich e ssen B eteiligungsprozesa zuführen und einen en m m zu n pe up gr en Interess s zu ermöglich en. ur k is D n ve ti k ru st on k es gelingen, in Beteiligungsprozessen unterschiedliche Interessengruppen zusammenzuführen und einen konstruktiven Diskurs zu ermöglichen.



Lösung von Beziehungskonflikten Beteiligungskonflikte sind meist auch Beziehungskonflikte. Die Geltendmachung von Individualinteressen kann immer einen sozialen Ursprung haben, weil beispielsweise die Person dem eigenen Empfinden nach in der Vergangenheit im Vergleich zum Vorhabenträger ungerecht benachteiligt oder von der Verwaltung nicht umfassend aufgeklärt worden ist. In Beteiligungsangelegenheiten erhalten sie eine öffentliche Bühne.
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Es liegt dann an der Presse, was sie daraus macht und an den Zuschauern, was sie daraus mitnehmen. Für die Verwaltung ist es neu, sich im Rahmen von Verfahren direkt oder indirekt mit „Beziehungsfragen“ zu befassen, Stimmungen und Stimmen aufzunehmen und in einen politischen Prozess zu überführen, wozu es gerade auch gehört, diese von persönlichen Befindlichkeiten zu abstrahieren, um gesellschaftliche Entwicklungen und Bedürfnisse wertfrei in den politischen Prozess zu transferieren. Verwaltung ist daher nicht nur eine „vollziehende Gewalt“, sondern auch eine gestaltende, die gesellschaftliche Bedürfnisse und Entwicklungen erkennt, aufgreift und politikfähig aufbereitet. Dazu muss sich die Verwaltung auch selbst weiterentwickeln. Sozialwissenschaftliches Wissen ergänzt juristisches. Geeignete Methoden, Instrumente und Prozesse müssen erlernt und entsprechende Fähigkeiten ausgeprägt werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsfindungsprozessen ist immer auch ein das Selbstverständnis von Verwaltungen verändernder Prozess, der mit einem nicht unerheblichen Lernbedarf verbunden ist.



Demokratie lernen und erlebbar machen Eine weitere wichtige Bedingung ist die Kommunikation von Erwartungen und Einflussmöglichkeiten. Dazu gehört, dass von Anfang an deutlich gemacht wird, welcher Entscheidungsspielraum zur Verfügung steht, wie Beiträge der Akteure oder Akteursgruppen zu werten sind und wer letztendlich entscheidet. Mitunter haben die eingebundenen Bürgerinnen und Bürger die Vorstellung, dass ihre Meinung zählt und ihre Beschlüsse für die davon betroffenen Vorhabenträger verbindlich sind. Dabei wird leicht übersehen, dass die geltend gemachten Interessen nicht repräsentativ sind und keinen Vollständigkeitsanspruch besitzen. Sie können mit anderen artikulierten und nicht artikulierten Interessen kollidieren. Dieser Interessenausgleich kann nur unter günstigen Bedingungen im Beteiligungsprozess selbst ausgetragen werden. Er ist daher regelmäßig auf der politischen Ebene zu leisten. Deshalb kann es infolge der Ausweitung der Bürgerbeteiligung zwar Vereinfachungen bei der Nutzung direktdemokratischer Elemente (Absenkung der Quoren bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden), aber keine prinzipielle Abkehr vom Prinzip der repräsentativen Demokratie geben, da es, um als Staat handlungsfähig zu bleiben, einer ausgleichenden Ebene bedarf.
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Überhöhte Erwartungen können auch dann entstehen, wenn nicht klar ist, dass die Behörde, die das Verfahren durchführt, nicht auch die entscheidende Behörde ist. Das ist bei Bundesstraßen und Autobahnen der Fall. Hier führt das Land das Planungsverfahren durch. Welche der von den Bürgerinnen und Bürgern favorisierte Variante dann angenommen wird, entscheidet hingegen der Bund. Deshalb sollte in Beteiligungsprozessen möglichst nicht auf eine „Vorzugsvariante“ hingewirkt werden, sondern darauf, Kriterien zu erarbeiten, anhand derer der Bund seine Auswahl treffen sollte, wie das beispielsweise im Beteiligungsprozess zur Autobahn A 98 am Hochrhein der Fall war. Damit die getroffenen Entscheidungen akzeptiert werden, ist es notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in die Seriosität des Staates und seiner Organe haben. Ein solches Institutionsvertrauen stützt sich wesentlich auf das Verhalten und die Haltung nicht nur der staatlichen Repräsentanten, sondern auf nahezu aller Bediensteter, auf deren



Fähigkeit und Willigkeit zum Interessenausgleich, deren Leidenschaft für die Sache und auf die diesen zugeschriebene Problemlösungskompetenz. Ob Bürgerbeteiligung gelingt, hängt damit nicht nur davon ab, wie die Bürgerinnen und Bürger bereit sind „Demokratie zu lernen“, sondern auch davon, wie Staat und Verwaltung bereit sind, sich zu verändern und zu öffnen und dabei Demokratie erlebbar machen.



Siegfried Mauch Projektmanager der Führungsakademie Baden-Württemberg



LITERATURTIPPS 14 • Mauch, Siegfried: Bürgerbeteiligung, Führen und Steuern von Beteiligungsprozessen, Boorberg-Verlag 2014. • Mauch, Siegfried: Moderierter Bürgerdialog. Mit der regionalen Wissensbilanz, Boorberg-Verlag 2011.
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Beteiligung setzt ein Grundvertrauen voraus INTERVIEW MIT ERZBISCHOF STEPHAN BURGER



Erzbischof Dr. Zollitsch schuf mit der Diözesanversammlung ein Instrument, Vertreter und Vertreterinnen von Räten, Gremien, Verbänden, Einrichtungen sowie weitere Personen gemeinsam an der künftigen Schwerpunktsetzung der Erzdiözese zu beteiligen. Sein Nachfolger, Erzbischof Stephan, will diesen Prozess weiterführen. Wie versteht er Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kirche, welchen Stellenwert haben für ihn Beteiligungsprozesse? Über diese Fragen führte die Redaktion ein Gespräch mit ihm.



Redaktion Herr Erzbischof, das Wort Beteiligung ist derzeit in der Gesellschaft en vogue. Welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie dieses Wort hören? Erzbischof Stephan „Beteiligung“ heißt für mich, dass sich Menschen engagieren und sich einbringen können. Sie erleben, dass ihre Meinung gehört und wertgeschätzt wird. Wichtig ist, dass ihr Mitwirken zielführend ist, dass es etwas bewirkt. Daher heißt „Beteiligung“ auch, in Entscheidungen eingebunden zu sein. Redaktion Der Ruf nach einer stärkeren Beteiligung der Menschen ist nichts Neues. Die Politik begegnete dem lange Zeit eher mit Misstrauen. Heute geht sie offener damit um: In Baden-Württemberg wurde eigens das Amt einer Staatsrätin für Bürgerbeteiligung geschaffen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Erzbischof Stephan Wenn es möglich wird, dass die Menschen in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, ist die Chance gegeben, dass sehr viele Aspekte bei Entscheidungen berücksichtigt werden können, die sonst



evtl. nicht beachtet werden. Denn klar ist, wer die ganze Sache „von oben herab“ betrachten und den Überblick haben muss, verliert mitunter den Blick für Details. Gerade aber diese können sehr ausschlaggebend sein, ob etwas funktioniert oder nicht. Womöglich weisen diese gerade auf das Wesentliche. Ich halte es für sehr sinnvoll und wichtig, dass es Formen der Beteiligung gibt. Redaktion Nun zeigen aber jüngste Erfahrungen in unserem Bundesland: Auch wenn viele an einer Sache beteiligt werden, müssen irgendwann Entscheidungen getroffen werden, „von oben herab“ wie viele Menschen sagen. Nicht alle sind mit diesen Entscheidungen einverstanden und daher enttäuscht. Wo sehen Sie dennoch den Gewinn von Beteiligungsprozessen? Erzbischof Stephan Die Frage ist, ob die Beteiligten nicht mit einer falschen Erwartungshaltung an die Dinge herangehen. Denn Beteiligung bedeutet nicht, dass unbedingt so entschieden werden muss, wie der Einzelne es für richtig hält. Für Entscheidungsträger ist es eine große Herausforderung, ja eine Kunst, im guten Sinne abzuwägen, was Sinn macht und was nicht. Wo sind evtl.
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Dinge auch zu vernachlässigen, die für Betroffene zwar sehr wichtig sind, die aber für das Gesamte doch nicht diesen Ausschlag geben können? Der Gewinn von Beteiligungsprozessen liegt zunächst darin, die Anliegen vieler zu hören, sie zu bedenken und dann gegeneinander abzuwägen. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Da stellt sich die Frage: Was ist konsensfähig? Was ist mehrheitsfähig? Zuweilen muss man aber auch gegen scheinbare Mehrheitsmeinung entscheiden, weil es vorrangige Gesichtspunkte gibt.



sprozessen ng gu li ei et B n vo n in ew D er G A nliegen vieler e di n, ri da st ch nä zu liegt nk en und da nn zu h ören, sie zu ber deabzuwägen. gegeneinande Redaktion Kommen wir auf Beteiligung in der Kirche zu sprechen. In der deutschen Kirche gab es in den letzten Jahren einen großen Dialogprozess, der in Freiburg zur Diözesanversammlung geführt hat. Hat sich für Sie dadurch die Gesprächskultur in der Kirche verändert? Erzbischof Stephan Ich denke, es hat sich insofern etwas verändert, weil wir innerhalb der Kirchenleitung für die Fragen, die die Menschen umtreiben, sensibler geworden sind. Mir ist es als Bischof wichtig, dies wahrzunehmen, es nicht einfach zu übergehen, es ernst zu nehmen. Sehen Sie: Ich war lange Jahre Pfarrer und weiß daher sehr genau: Man kann auch als Pfarrer vor Ort nicht alles bestimmen und regeln wollen. Wenn ich mit einer Gemeinde in die Zukunft gehen möchte, dann muss ich die Menschen mitnehmen. Mitnehmen heißt zunächst: mit ihnen in Kontakt treten, versuchen, sie zu verstehen, ihre Anliegen wahrnehmen, ihnen nichts überstülpen, was sie gar nicht wollen. Es nützt nichts, als Pfarrer - oder auch als Bischof - die besten Ideen und Gedanken zu haben, wenn diese nicht mitgetragen werden. Dann habe ich mehr Frust als Freude am gemeinsamen Glauben und an dieser Glaubensgemeinschaft.
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Redaktion Sie haben bei der Diözesanversammlung in Karlsruhe darauf hingewiesen, dass der Dialog keine Einbahnstraße sei. Beide Seiten bräuchten die ehrliche



Bereitschaft, auf den anderen zu hören, und ein gegenseitiges Vertrauen auf die Lauterkeit der jeweiligen Interessen. Vermissen Sie dieses gegenseitige Vertrauen in der Kirche? Erzbischof Stephan Nach meiner Beobachtung hat sich in den letzten Jahren eine Kultur entwickelt, die von „denen da oben“ bzw. „denen da unten“ spricht. Man traut der Kirchenleitung nicht zu, gut zu wissen, was an der Basis los ist, und umgekehrt: Man traut den Gemeinden nicht zu, über den eigenen Kirchturm hinauszuschauen. Da begegnet man sich teilweise mit gewissen Ressentiments, die ich nicht für gut halte. Ich gehe davon aus, dass sich diejenigen, die sich in der Kirche engagieren, sich nach bestem Gewissen und Wissen einbringen. Ebenso aber auch: Diejenigen, die in der Kirche Verantwortung übernommen haben, wollen ja ebenfalls nur zum Gelingen des Ganzen wirken. Wenn klar ist, dass dieses Grundvertrauen beiderseits herrscht, dass wir miteinander das Beste für uns als Kirche, als Gemeinschaft der Glaubenden wollen, wenn dieses Grundvertrauen da ist, dann ist ein Weg in die Zukunft möglich. Wenn Misstrauen da ist, dann ist dieser Weg nicht möglich, dann arbeiten wir uns aneinander ab. Es wird uns aber nicht gelingen, den Glauben in die Zukunft zu getragen. Redaktion Hat dieser Gedanke des Misstrauens für Sie einen konkreten Hintergrund, haben Sie diesbezüglich Erfahrungen gemacht? Erzbischof Stephan Ich erlebe immer wieder, dass Menschen von der Kirche enttäuscht sind, dass sie mit bestimmten Positionierungen nicht zurechtkommen, dass sie sich von der Kirche reglementiert fühlen. Sie meinen, mit ihren Anliegen nicht ernst genommen zu werden und wenden sich ab. Wir müssen lernen, unsere Werte und Haltungen besser verständlich zu machen, zu erklären, warum wir diese vertreten. Dies gilt auch für Entscheidungen, die wir Bischöfe treffen müssen. Es genügt nicht, schlicht zu behaupten: Es ist eben so und darum machen wir das so. Wenn es uns gelingt, Hintergründe deutlicher zu machen, wird so manche Entscheidung eher mitgetragen. Beteiligung ohne Dialog funktioniert nicht.



Zugänge



re Werte und se un , en rn le n se üs m Wir tä ndlich zu mach enn., rs ve er ss be en ng tu Hal ir diese vertrete zu erklären, warum w Redaktion Damit sind wir wieder bei dem bereits angesprochenen Missverständnis: Mitwirkung und Beteiligung bedeuten nicht unbedingt, mitentscheiden zu dürfen. Erzbischof Stephan Ja. Es gibt auch in der Kirche einen Unterschied zwischen Mitberatung und Mitentscheidung. Deswegen haben wir verschiedene Räte und Gremien, die unterschiedlich in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Diese bieten zunächst eine gute Grundlage für eine gelingende Gesprächskultur. Aber auch ein gut geführter Dialog kommt irgendwann zu einem Punkt, bei dem Entscheidungen zu treffen sind, unabhängig davon, ob diese dann im Einzelnen immer so angenehm sind oder nicht. Redaktion Bei der Diözesanversammlung in Karlsruhe wurde bemängelt, dass die Delegierten letztlich nur ein Meinungsbild abgeben durften und die Empfehlungen keine Verbindlichkeit hatten. Wäre eine Diözesansynode, wie sie derzeit in Trier abgehalten wird, nicht ein besser geeignetes Instrument gewesen? Erzbischof Stephan Das bezweifle ich. Eine Synode ist kirchenrechtlich klar normiert. Sie hat eine vorgegebene Struktur, Beschlüsse müssen nach Rom weitergeleitet werden. Während eine Diözesanversammlung ein weites Spektrum der Themen aufgreifen kann, schränkt eine Synode diese Pluralität ein. In der Diözesanversammlung konnte das Meinungsbild der Teilnehmenden viel breiter wahrgenommen werden. Klar ist, die Empfehlungen binden den Bischof nicht. Aber mir als Bischof ist es wichtig, die Empfehlungen der Diözesanversammlung sehr bewusst wahrzunehmen, zu würdigen und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Redaktion Sollte der diözesane Dialogprozess weitergeführt werden, wird es also nicht mit einer Synode weitergehen?
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Erzbischof Stephan Jetzt noch in eine Synode nach kirchenrechtlichem Verständnis einzusteigen, würde meines Erachtens die anstehenden Fragen nicht entscheidend voranbringen. Im Gegenteil, man könnte die Dinge nicht ohne Weiteres weiterführen. Ich bezweifle auch, ob das Ergebnis unbedingt anders ausfallen würde. Redaktion Von „Beteiligung“ wird gerade dann gesprochen, wenn es um die Förderung des Ehrenamtes geht. Dabei steht oftmals im Mittelpunkt, dass bestimmte Aufgaben übernommen werden. Sollten aber nicht die Ehrenamtlichen selbst mit ihren Möglichkeiten mehr im Mittelpunkt stehen? Erzbischof Stephan Es macht Kirche geradezu aus, dass sich Menschen mit ihren Fähigkeiten einbringen. Die Kirche lebt vom Engagement der Gläubigen. Jede und jeder ist wichtig. Ehrenamtliche brauchen Förderung, Zuspruch, Wert-



ig. Ehrena mtlich e ht ic w t is r de je d un Jede Zuspruch, brauch en FörderuRngah, menbedingungen. Wertschätzung, klare schätzung, klare Rahmenbedingungen. Aber auch hier muss man genau hinschauen. Mitunter bringt evtl. jemand Fähigkeiten mit, die für ihn oder für wenige sehr interessant und sinnvoll sind, aber die nicht unbedingt dem Ganzen dienlich sind und es stützen. Charismen sollten immer auch dem Aufbau der Gemeinde dienen. Redaktion Sie sprechen damit das sog. charismenorientierte Ehrenamt an. Dies steht in Spannung zu Aufgaben, die in einer Gemeinde oder einem Verband nun mal erledigt werden müssen. Führt eine zu starke Betonung dieser Charismenorientierung nicht dazu, dass die Hauptberuflichen letztlich zu Lückenfüllern werden: Sie müssen dann das machen, was die Ehrenamtlichen nicht erledigen. Erzbischof Stephan Dies wäre eine falsche Reaktion. Charismenorientiert heranzugehen, bedeutet nicht, dass die Hauptberuflichen nur das tun, was übrig bleibt. Sicherlich, in jeder Gemeinde fallen Aufgaben an, die schlichtweg
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zu erledigen sind. Können diese nicht ehrenamtlich erledigt werden oder stehen hierfür keine Ehrenamtlichen zur Verfügung, sind zunächst die Hauptberuflichen gefordert. Wir sollten aber auch den Mut haben, nicht alle Aufgaben unhinterfragt stehen zu lassen. In Zukunft werden wir nicht mehr alles wie bisher machen können, weil einfach die Kräfte dafür fehlen. Dabei gilt es zu überlegen, ob alles, was wir bisher mit einer Gemeinde verbunden haben, auch wirklich zu einer Gemeinde gehört. Unser derzeitiges Gemeindebild steht auf dem Prüfstand. Ich spreche bewusst die Situation der Gemeinde an, weil die meisten nach wie vor mit der Gemeinde Kirche verbinden. Ich wünschte mir, dass sich unsere Gläubigen mehr in ihren Gemeinden beteiligten und dort ihren Glauben lebten. Dies ist etwas, was ich in den vergangenen Wochen immer wieder versucht habe, zu betonen und hervorzuheben: Kirche steht und fällt mit dem Glaubenszeugnis der Gemeindemitglieder vor Ort.



da ist, ist es mir um die Existenz der Kirche nicht bange. Weil ein größerer, Christus selber, Herr der Kirche ist. Seine Kirche ist nicht gleichzusetzen mit dem, was wir uns mitunter unter unserer Kirche



ter denk en, au ch ei w e ch ir K e di en rf Wir dü truktu ren h inaus. S en al rm no re se un über vorstellen. Wir dürfen die Kirche weiter denken, auch über unsere normalen Strukturen hinaus, die uns beschäftigen, an denen wir mitunter auch leiden und die auch manches an Umbrüchen und auch Frust erzeugt haben. Das alleine macht nicht Kirche aus. Es ist vielmehr der Glaube, den wir leben, den wir im Herzen tragen, den wir anderen bezeugen. Dies allein ist entscheidend. Redaktion Vielen Dank für das Gespräch.



Redaktion Die Kirche steht in Konkurrenz mit anderen, die um Ehrenamtliche werben. Auch Vereine, Verbände oder Parteien bieten Möglichkeiten der Beteiligung an, oftmals sehr kreativ. Was stimmt Sie für die Kirche hoffnungsvoll? Erzbischof Stephan Dass sich trotz aller Entwicklungen und negativer Tendenzen immer noch so viele engagieren. Es gab noch nie so viele, die sich ehrenamtlich in der Kirche eingebracht haben. Sehen Sie einmal wie viel vor Ort gestemmt und geschultert wird. Bei all dem Äußeren, was sich verändert und was an Strukturproblemen
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Mittendrin, doch nicht dabei? BETEILIGUNG AUS SOZIALETHISCHER PERSPEKTIVE



Beteiligung darf nicht nur funktional auf die Mitwirkung an Entscheidungen reduziert werden. Beteiligung ist letztlich eine Frage der Gerechtigkeit. Es geht um das Recht auf freie und gleiche Beteiligung am sozialen Leben sowie an materiellen und immateriellen Gütern. Somit steht im Mittelpunkt der Beteiligung nicht die Institution oder die Entscheidung, sondern der Mensch mit seiner Würde und Autonomie. (Red.)



Inklusion und Exklusion als gesellschaftliche Phänomene Die inklusive Schule, der Sportverein als Sprungbrett der Inklusion von Asylbewerbern, Modelle inklusiven Wohnens, aber auch die Forderung nach basisdemokratischen, beteiligungsfördernden Instrumenten in der Politik, andererseits die Exklusion der Bildungsverlierer und Langzeitarbeitslosen, der Ausschluss von Anbietern und Usern vom „schnellen“ Netz – ein rasches Querlesen tagesaktueller Medien zeigt die Vielfalt, die Chancen und Problemanzeigen, die mit den Begriffen Inklusion und Exklusion, also der Beteiligung bzw. Nicht-Beteiligung in den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen aufgerissen werden. Weil Inklusion und Exklusion – ausgehend von der Systemtheorie nach Niklas Luhmann – zur Funktionslogik der gesellschaftlichen Teilsysteme in der ausdifferenzierten Gesellschaft gehören, sind Ein- und Ausschluss auf der Ebene der beschreibend-analytischen Betrachtung zunächst nicht zu werten, doch werden die damit beschriebenen Phänomene zum Problem, wo sie mit Leiderfahrungen und Ungerechtigkeit verbunden sind.



zialen Bezügen und die damit verbundene Anerkennung im gesellschaftlichen Miteinander verhindert. Verschärft kommt dies zum Tragen, wo die prekäre Beteiligung in einem Teilbereich auf andere Gesellschaftsfelder überschwappt und sich potenziert. Augenfällig wird diese Wechselwirkung am Beispiel des Bildungsbereichs, denn wer dort zu den Verlierern gehört, der hat im Schnitt wenig Chancen im Wirtschaftsleben, lebt in schlechterer Wohnqualität, nimmt weniger Gesundheitsvorsorge in Anspruch, hat keine Kreditkarte, kein Internet, der beteiligt sich nicht politisch und auch nicht kulturell. Anders herum gesagt: Wenn die Fähigkeit und Möglichkeit der Beteiligung den Schlüssel zu einem gelingenden Leben darstellt, markiert der Ausschluss von Bildung, Berufskarriere, politischen Prozessen oder Kultur eine akute Problemanzeige sozialer Gerechtigkeit. Das Konzept der Beteiligungsgerechtigkeit setzt an der skizzierten Problematik an, übersetzt die Gesellschaftsanalyse der Phänomene von Inklusion und Exklusion in die normative Reflexion und versucht, Ansätze der gerechten, beteiligungsorientierten Gestaltung von Gesellschaft zu entwerfen.



Beteiligung als Gerechtigkeitsfrage Dies ist der Fall, wenn die mangelnde Beteiligung in den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen die Selbstverwirklichung des Einzelnen in seinen so-



Das Konzept der Beteiligungsgerechtigkeit Weil die Befähigung, sich zu beteiligen, im Kontext der globalisierten Wissens- und Informationsgesellschaft von entscheidender Bedeutung für ein gelin-
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gendes Leben ist, wird das Konzept der Beteiligungsgerechtigkeit als eine neue Sicht und Lesart sozialer Gerechtigkeit schlechthin eingestuft. So stellt etwa Alexander Filipović die Ermöglichung von Beteiligung durch die Schaffung und Sicherstellung von TeilhabeStrukturen und fairen Partizipationsmöglichkeiten in das Zentrum aller Gerechtigkeitsfragen. Ausgehend von der Analyse des Wirtschaftshirtenbriefs der USamerikanischen Bischöfe „Justice for all“ aus dem Jahr 1986 zeigt Filipovic´ auf, dass der Zusammenhang von Beteiligung und Gerechtigkeit vor allem durch den Terminus participation bestimmt wird. Participation bezeichnet das Zugriff-Haben auf materielle und immaterielle Güter als Voraussetzung der Realisierung von Beteiligung und beschreibt die Bewegung des Ganzen auf das Individuum hin. Im Zentrum stehen insofern die Sicherstellung von Beteiligungsmöglichkeiten und die Förderung der Beteiligungsfähigkeit des Einzelnen. Davon unterscheidet sich die contribution, das Teil-Geben, als Bewegung des Einzelnen auf das Ganze hin, das heißt seinen oder ihren aktiven Beitrag. Das Recht auf freie und gleiche Beteiligung am sozialen Leben sowie an materiellen und immateriellen Gütern stellt die zentrale Gerechtigkeitsforderung dar und setzt in jeder gerechtigkeitsrelevanten Hinsicht bei der Beseitigung von Exklusion an.



Gesellschaftliche Beteiligung ist aber nicht nur ein entscheidendes Moment der individuellen Selbstverwirklichung im sozialen Miteinander, sondern spielt auch eine wichtige Rolle für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Denn das ökonomische, soziale und kulturelle Kapital einer Gesellschaft sowie das Funktionieren einer Demokratie leben und profitieren von der Arbeitskraft, dem Engagement, der Kreativität und der politischen Verantwortung ihrer Bürgerinnen und Bürger.



am sozialen „Nur in Partizipatirmonag der Mensch seine ve Interaktionsgesch ehs en zu verwirklich en.“ n so er P al g un m m ti B es



Der Mensch im Mittelpunkt Dennoch steht im Mittelpunkt der Mensch: Mann und Frau sind „Ursprung, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen“ (Mater et magistra 219). Hintergrund, Ausgang und Zielpunkt der Idee von Beteiligungsgerechtigkeit ist das Personprinzip. Um die Selbstverwirklichung im sozialen Miteinander für jede und jeden zu ermöglichen, fordert es das gleiche Recht jeder Person, an wesentlichen oder gar lebenswichtigen öffentlichen Gütern teilzuhaben und teilzunehmen, wie bereits Johannes XXIII. formulierte: „Dazu kommt, dass mit der Würde der menschlichen Person das Recht verknüpft ist, am öffentlichen Leben aktiv teilzunehmen und zum Gemeinwohl beizutragen.“ (Pacem in terris 26).



der Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden menschlichen Lebens und der Hinordnung auf menschliche Gemeinschaft und Gesellschaft“ (Heimbach-Steins 2003:25). Diesem Spannungsbogen entsprechend findet die Verwirklichung der individuellen Freiheit ihre Erfüllung immer erst in Beziehung zu anderen. „Nur in Partizipation am sozialen Interaktionsgeschehen“, so formuliert Arno Anzenbacher, „vermag der Mensch seine Bestimmung als Person zu verwirklichen“ (Anzenbacher 1998:184).



Dies gilt, ausgehend von der Gottesebenbildlichkeit und der darauf fußenden unterschiedslosen Zuschreibung der menschlichen Würde, für jeden Menschen. Gerade angesichts der Verschiedenheit menschlichen Lebens und der Asymmetrie menschlicher Beziehungen betont die Philosophin Martha Nussbaum, dass die Würde „der Natur und ihrer zeitlichen Entwicklungsbahn eingeschrieben ist“ (Nussbaum 2010:127). Auch Menschen, die in temporärer oder kontinuierlicher Abhängigkeit von anderen leben –



Der Mensch als soziales Wesen Die hohe Wertung gelingender Beteiligung gründet auf der anthropologischen Grundannahme des sozialen Wesens Mensch. Marianne Heimbach-Steins beschreibt dies im „Spannungsbogen zwischen Individualität und sozialer Verwiesenheit, [zwischen]
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Gleichzeitig verweist ein zweiter Bogen auf die Spannung zwischen „Beziehungsfähigkeit und Angewiesenheit auf mitmenschliche und gesellschaftliche Unterstützung“ (Heimbach-Steins 2003:25). Nicht immer ist Beteiligung im sozialen Miteinander voraussetzungslos möglich, sondern bedarf ihrer Ausbildung, Förderung und strukturellen Ermöglichung. Das Konzept der Beteiligungsgerechtigkeit greift die Grundannahme des sozial ausgerichteten Individuums auf und zielt darauf ab, diese in entsprechende gesellschaftliche Strukturen zu überführen.



Zugänge



Kranke, Menschen mit Behinderung –, ist ihre Würde nicht abzusprechen, vielmehr begründet und unterstreicht ihre unbedingte Geltung die Forderung der tatsächlichen Realisierung ihrer gesellschaftlichen Beteiligung.



Befähigung zur Beteiligung Davon ausgehend muss es das Ziel sein, jede und jeden zur Beteiligung zu befähigen und Strukturen zu schaffen, die dem Einzelnen die eigenverantwortliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erlauben. Dies entspricht dem Hilfestellungsgebot des Subsidiaritätsprinzips. Damit der und die Einzelne seine und ihre Stellung in der Gesellschaft aus eigener Kraft wahrnehmen kann, braucht es sowohl die Zurückhaltung der Gemeinschaft im Sinn des Kompetenzanmaßungsverbots als auch die Unterstützung von Beteiligung etwa durch Bildungseinrichtungen oder freie Medien. Diese Unterstützungsleistung fordert das Einstehen der Gemeinschaft für den Einzelnen gemäß dem Solidaritätsprinzip ein. Dabei sind Fragen der Verteilung finanzieller Mittel von Bedeutung, sie beziehen sich jedoch stets auf den Zielpunkt der Ermöglichung von Beteiligung, die eben auch weitere strukturelle Veränderungen von Lebenswelt und Gesellschaft umfassen kann. Weil die „personal begründete und auf das Gemeinwohl ausgerichtete Solidarität [...] vorrangig denen gelten [muss], die an der Realisierung eines menschenwürdigen Lebens gehindert sind und denen ein Leben in unverkürzter Menschlichkeit verwehrt wird“ (Baumgartner 2005:290), lenkt das Sozialprinzip der Solidarität den Fokus auf die, die sich nicht an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen können und dadurch eine wesentliche Dimension menschlichen Seins in der Gesellschaft entbehren.



Option für die Nicht-Beteiligten Die Idee der Beteiligungsgerechtigkeit umfasst die Option für die Armen im Sinn der Nicht-Beteiligten und Ausgeschlossenen und bewegt sich damit auf die, seit Papst Franziskus oftmals zitierten, Ränder der Gesellschaft zu: auf die Arbeitslosen, die Bildungsverliererinnen und -verlierer, die Asylsuchenden und Illegalen, auf Menschen mit Behinderung. Sie fordert die vorrangige Berücksichtigung derer, deren Situation durch Diskriminierung und Ausschluss von aktiver gesellschaftlicher Beteiligung bestimmt wird und in-
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sofern gegen elementare Gerechtigkeitsforderungen verstößt. Sie sind zur Beteiligung zu befähigen. Das bedeutet jedoch nicht eine schlichte Einpassung der Nicht-Beteiligten in bereits bestehende Strukturen, sondern deren Veränderung auf die Ausge-



ment, um das er w po m E r ih um ht E s ge lbst. Handeln der A rmen se schlossenen hin und mit deren aktiver Beteiligung: Es geht um ihr Empowerment, um das Handeln der Armen selbst. Deshalb wohnt dem Beteiligungsgedanken ein „entscheidend kritisches, im Grunde radikales gesellschaftsveränderndes Moment“ (Filipović 2008:174) inne.



Beteiligung als Haltung Entscheidend ist somit zunächst der partizipatorische Zug der Option für die Armen. Dennoch darf die advokatorische Forderung der Parteinahme für die Nichtbeteiligten nicht vernachlässigt werden: Die Forderung von Beteiligungsgerechtigkeit richtet auch einen starken Appell an die Solidarität der bereits teilhabenden und teilnehmenden Gesellschaftsglieder, Beteiligungsrechte der Ausgegrenzten aktiv zu ermöglichen. Notwendige Voraussetzungen dafür sind Bewusstseinsbildung, Aufklärungsarbeit und die Entwicklung einer Sensibilität für Nicht-Beteiligte, die einen Haltungswechsel in Gang setzen. Es geht nicht um ein paternalistisches Betreuen oder Fürsorgen, sondern darum, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wertzuschätzen und ihr aktives Mittun zu erlauben.



Beteiligung als pastorale Herausforderung In der Bundesrepublik Deutschland ist seit 2009 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft. Damit ist im Blick auf die Beteiligung von Menschen mit Behinderung ein Paradigmenwechsel vollzogen, der den traditionellen Fürsorgegedanken durch die Forderung der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft ablöst. Ihre Umsetzung betrifft auch die Pfarrgemeinde als Ort gemeinsamen Lebens. Weil die Pfarrgemeinde von den Charismen aller Mitglieder profitiert, braucht es auch hier Befähigung zur und Ermöglichung von Beteiligung – etwas durch Großdruck, Audioschleifen,
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barrierefreien Kirchenräume, – es braucht Offenheit und Mut, aufeinander zuzugehen und um zum Ziel des gemeinsam gelebten Glaubens wie Jesus zu fragen: „Was soll ich dir tun?“



Anna Noweck Theologische Grundsatzreferentin beim Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising
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Die Beteiligung der Laien an der Sendung der Kirche EINE BESTANDSAUFNAHME AUS KIRCHENRECHTLICHER PERSPEKTIVE



Welchen Raum eröffnet das Kirchenrecht Laien für Beteiligung in der Kirche, wenn Beteiligung aktive Mitwirkung meint, womöglich sogar Einflussnahme auf Entscheidungen? Der Befund, den der Autor aufzeigt, ist ernüchternd. Abgesehen von dem engen Bereich der Vermögensverwaltung beschränkt sich die Beteiligung von Laien an Entscheidungsprozessen, denen auch eine Bedeutung zukommt, allenfalls auf eine Beratung der Entscheidungsträger. Das Kirchenrecht lässt kein Raum für demokratische Strukturen in der Kirche, die diese Bezeichnung auch verdienen würden. (Red.)



Die Kirche hat von Christus den Auftrag erhalten, allen Menschen das Heil zu bringen. An dieser Sendung der Kirche sollen alle Gläubigen mitwirken. Jede und jeder Einzelne ist aufgrund von Taufe und Firmung fähig und berufen, sich daran zu beteiligen. Dieser theologische Grundsatz ist unstrittig. Kontrovers wird diskutiert, wie die Gläubigen sachgerecht beteiligt werden können. Auch die Freiburger Diözesanversammlungen 2013 und 2014 haben das Thema erörtert. Die Delegierten empfehlen, Orte der Beteiligung für engagierte Gläubige zu schaffen (Empfehlung 5) und Frauen in allen Entscheidungsprozessen zu beteiligen (Empf. 10). Sie wünschen sich eine von Beteiligung geprägte Entscheidungskultur (Redebeitrag 1 zu Empf. 25). Der Freiburger Alt-Erzbischof hat in Aussicht gestellt, seine Erfahrungen zugunsten einer stärkeren Beteiligung der Gläubigen an Entscheidungsprozessen einzubringen (Stellungnahme zu Thema 2). In allen Äußerungen schwingt die die Einschätzung mit, es existierten zu wenige oder zu wenig gewichtige Beteiligungsmöglichkeiten.



Beteiligung – ein mehrdeutiger Begriff Ob diese Einschätzung als zutreffend anzusehen ist, hängt auch davon ab, was unter Beteiligung verstanden wird. Der Begriff ist mehrdeutig. Wer als Gast eine öffentliche Pfarrgemeinderatssitzung besucht, ist an ihr beteiligt. Wer eine Eucharistiefeier mitfeiert, indem er mitbetet, mitsingt, die vorgeschrieben Antworten gibt und die Feier innerlich mitvollzieht, ist ebenfalls beteiligt. Das ist meist jedoch nicht gemeint, wenn über Beteiligung in der Kirche diskutiert wird. Gedacht ist an aktive Mitwirkung, etwa an die Übernahme liturgischer Funktionen in der Eucharistiefeier oder an Rederechte in Versammlungen.Vor allem aber wird unter Beteiligung die Mitwirkung an Entscheidungen verstanden. Doch selbst mit dieser Präzisierung ist der Begriff uneindeutig. Wer vor einer Entscheidung lediglich um einen unverbindlichen Rat gefragt wird, hat weniger Einflussmöglichkeit als jene, von deren Zustimmung die Entscheidung abhängig ist. Die Chance, eine Entscheidung im eigenen Sinne zu beeinflussen, gilt als Qualitätsmerkmal von Beteiligung – auch in der Kirche. Die Freiburger Diö-
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zesanversammlung fordert, auf allen Ebenen kirchlichen Lebens „demokratische“ Strukturen – das soll wohl heißen: (Mit-)Entscheidungs-Strukturen – anzustreben (Empfehlung 25). Wird über die Beteiligung der Gläubigen diskutiert, geht es meist um Beteiligungsmöglichkeiten für so genannte Laien, also für Nicht-Kleriker. Diese Perspektive steht nachfolgend im Mittelpunkt.



Praktizierte Beteiligung Hinsichtlich der Tätigkeitsfelder in der Kirche lassen sich Heiligungs-, Lehr-und Leitungsaufgaben unterscheiden. Die Möglichkeit der Beteiligung ist für jeden dieser Bereiche gesondert zu betrachten. Zur Heiligungsaufgabe der Kirche gehört, was mit gottesdienstlichen Handlungen zu tun hat. Beteiligung von Laien kommt hier nur als aktive Mitwirkung in Betracht, zu entscheiden bzw. mitzuentscheiden gibt es für sie hier nichts. Innerhalb der Eucharistiefeier kommen Lektoren-, Kantoren-, Ministranten- oder Kommunionhelferdienste in Betracht. Außerhalb der Eucharistiefeier können Laien Wortgottesdienste und Beerdigungen leiten, ausnahmsweise die Taufe spenden oder einer Eheschließung assistieren.



ob in der Diözese , ng du ei ch ts en tz sa nd Die Gru Laien berück sichs.tigt n be ga uf A te m im st be für s Diözesa nbisch of werden, ist Sach e de
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Für alle genannten Dienste kommen Frauen und Männer in Betracht. Die Grundsatzentscheidung, ob in der Diözese für bestimmte Aufgaben Laien berücksichtigt werden, ist Sache des Diözesanbischofs. Er kann Laien heranziehen, er muss es nicht. Laien als Leiter von Wortgottesdiensten oder Beerdigungen sind in Deutschland üblich, für die Spendung der Taufe durch Laien – außer bei der Nottaufe – oder für die Eheschließungsassistenz von Laien hingegen sehen die deutschen Bischöfe keinen Bedarf und erteilen die erforderliche Erlaubnis nicht. Unter Beachtung der bischöflichen Vorgaben entscheidet vor Ort der Pfarrer, wen er für welche Dienste einsetzt. Er beurteilt die Eignung der Personen und die Nützlichkeit ihres Dienstes. Er könnte, wenn er dies für angezeigt hielte, für bestimmte Aufgaben nur Männer heranziehen. Für den einzelnen Laien, Mann oder Frau, gibt es nicht ein Recht auf Wahrnehmung liturgischer Dienste.



Im Bereich der Lehraufgabe sind Lehrentscheidungen dem Papst und den Bischöfen vorbehalten. Die übrigen Kleriker und die Laien können an der Lehrverkündigung mitwirken. Grundsätzlich sind alle Gläubigen verpflichtet, zur Ausbreitung des Glaubens beizutragen und die Lehre der Kirche unverfälscht weiterzugeben; dies gilt insbesondere für christliche Eltern gegenüber ihren Kindern.



verpflichtet, en ig ub lä G le al nd si Grundsätzlich ng des Glaubens beizutragen zu r A usbreitu r K irch e unverfälscht und die Lehre de rzugeben: weite Von dieser allgemeinen Teilhabe am kirchlichen Verkündigungsauftrag zu unterscheiden ist die Lehrverkündigung im Namen und im Auftrag der Kirche. Sie ist eine Domäne des Klerus, geschieht aber auch, wo Frauen und Männer als Katecheten in der Pfarrei, im schulischen Religionsunterricht oder in der Hochschulausbildung tätig sind. Zur Lehrverkündigung im Namen der Kirche gehört die Predigt. Außerhalb der Eucharistiefeier dürfen auch Laien predigen. Innerhalb der Eucharistiefeier hingegen ist die Predigt nur Klerikern erlaubt. Die Praxis, sich über diese Bestimmung hinwegzusetzen, ist rechtswidrig. Ihre Verbreitung in deutschen Diözesen lässt eine stillschweigende Duldung durch die zuständigen Diözesanbischöfe vermuten. Das schützt hauptamtlich in der Seelsorge tätige Laien im Konfliktfall aber nicht vor dienstrechtlichen Konsequenzen. Verkündigung im Auftrag der Kirche steht unter der Autorität und Leitung des Diözesanbischofs. Er entscheidet, wer dafür geeignet ist. Er wählt jene Männer aus, die als Priester zur amtlichen Lehrverkündigung berufen werden; er bestimmt, welche Laien als hauptamtliche pastorale Mitarbeiter, im Religionsunterricht oder an Hochschulen an der Lehrverkündigung teilhaben. Für den Bereich der pfarrlichen Verkündigung überträgt er im Übrigen dem Pfarrer die Verantwortung für die Auswahl geeigneter Personen. Auch hier gilt: Ein Recht, beteiligt zu werden, gibt es für Laien nicht. Der Bereich der kirchlichen Leitungsaufgaben bietet ein breites Spektrum an Beteiligungsmöglichkeiten. Unter den Mitwirkungsorganen mit Laienbeteiligung spielt im Bewusstsein der Gläubigen der Pfarrgemeinderat eine
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besondere Rolle, dazu kommt auf diözesaner Ebene der Diözesanpastoralrat. In Freiburg hat zudem die Diözesanversammlung, ein vom Kirchenrecht nicht vorgesehenes Gremium, Beachtung gefunden. Spezifische Mitwirkungsrechte haben die genannten Organe nicht. Nur der Pfarrgemeinderat muss überhaupt existieren, und auch dies nur aufgrund deutscher Sonderregelungen. Weitergehende Kompetenzen besitzen die Räte nicht. Der ratsuchende Pfarrer oder Bischof kann sie um Rat fragen, wenn er das möchte. Wie er mit dem Ratschlag umgeht, ist ihm überlassen. Das Beratungsorgan hat weder ein Recht, befragt zu werden, noch ein Recht auf Berücksichtigung seines Ratschlags. Die einschlägigen Satzungen der Gremien und die praktische Handhabung verdecken diese Zusammenhänge; sie sprechen von „Beschlüssen“ und „Beschlussfassung“. Entscheidend ist indes, dass beispielsweise Beschlüsse des Freiburger Diözesanpastoralrates nur verbindlich werden, „wenn und soweit der Erzbischof diese bestätigt und deren Veröffentlichung anordnet“ (§ 6 Abs. 2 Satzung). Übernimmt der Erzbischof auf diese Weise einen „Beschluss“, macht er ihn zu seiner eigenen Entscheidung. Übernimmt er ihn nicht, bleibt der „Beschluss“ folgenlos.Vergleichbares gilt für die Ergebnisse der Freiburger Diözesanversammlungen 2013 und 2014. Welche Wirkung sie entfalten, hängt allein vom Erzbischof ab. Abgestimmt wurde über Empfehlungen. Der Erzbischof kann ihnen folgen. Dazu verpflichtet ist er nicht. Dies gilt auch für die Empfehlung, künftig mehr Beteiligung zu ermöglichen.



ein Recht, er ed w at h n ga or gs Das B eratun den, noch ein Recht auf befragt zu wer ng seines Ratschlags. B erück sichtigu Pfarrgemeinderäte haben im Ergebnis keine weitergehenden Kompetenzen. In der Erzdiözese Freiburg besitzt der Pfarrer ein uneingeschränktes Vetorecht gegen PGR-„Beschlüsse“;Vermittlungsvorschläge der Schlichtungsstelle muss er nicht annehmen. In diesem Fall entscheidet der Erzbischof (§ 11 Abs. 2 PGRS). Er kann den umstrittenen „Beschluss“ kassieren. Rechtsverbindliche Wirkung entfaltet ein „Beschluss“ nur, wenn der Pfarrer oder – ersatzweise – der Erzbischof einverstanden ist. Gegen Pfarrer und Diözesanbischof ist ein „Beschluss“ nicht durchsetzbar. Für die Praxis spielt das allerdings kaum eine Rolle, zum Beispiel weil Pfarrgemeinderats„Beschlüsse“ meist relativ bedeutungslos sind (Gottes-
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dienstzeiten, Ort der Erstkommunionfeier, Firmalter, etc.) und mit echten Leitungsentscheidungen nichts zu tun haben, oder weil vorauseilender Gehorsam gegenüber dem Pfarrer Konflikte gar nicht erst entstehen lässt.



ch enrecht kann dileen ir K m le sa er iv un h ac N in bestimmten Fäl zuständige A utorgitätdes Rates rechtswirk sa m nu r mit Zustimmun handeln. Rechtlich besser gestellte Räte mit Laienbeteiligung sind die Vermögensverwaltungsräte, die es für die Diözese und in jeder Pfarrei („Stiftungsräte“) geben muss. Nach universalem Kirchenrecht kann die zuständige Autorität in bestimmten Fällen nur mit Zustimmung des Rates rechtswirksam handeln. Den Vermögensverwaltungsräten in Deutschland ist historisch noch größere Bedeutung zugewachsen. In bestimmten Fällen setzen sie sich mit Mehrheitsbeschlüssen gegen Bischof oder Pfarrer durch und treffen insoweit Leitungsentscheidungen. Schon lange wird diskutiert, ob Laien an der Leitungsaufgabe des Pfarrers beteiligt werden können. Nach can. 519 CIC ist der Pfarrer verantwortlicher Hirte seiner Pfarrei. Priester oder Diakone können in der Seelsorge „mitwirken“, Laien können „mithelfen“ (can. 519 CIC). Die Begriffe bringen ein Kompetenzgefälle zum Ausdruck. Wiederum gilt: Laien sind zur Mithilfe befähigt, sie haben aber keinen Rechtsanspruch darauf, zur Hilfe herangezogen werden. In der Erzdiözese Freiburg hat dies dem Einsatz von Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten bislang keinen Abbruch getan. In anderen Diözesen ist er weniger selbstverständlich. Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten sind theologisch ebenso gut ausgebildet wie Priester, ihnen werden eigenständig zu bearbeitende Aufgaben zugewiesen. Sind sie tatsächlich nur „Helfer“? Insbesondere dort, wo Priester wegen der Vielzahl ihrer Aufgaben selten vor Ort sind, werden hauptamtlich in der Seelsorge tätige Laien mitunter als „Pfarrer“ oder gar „Pfarrerin“ wahrgenommen – eine Entwicklung, die den Apostolischen Stuhl bereits 1997 auf den Plan gerufen hat. In der Instruktion Ecclesia de mysterio (VApSt 129) wird hervorgehoben, Laien könnten nur ersatzweise manche Kleriker-Aufgaben ausüben. Sie würden dadurch nicht zu Hirten, denn nicht eine Aufgabe konstituiere das umfassende Hirten- und Leitungsamt, sondern das Weihesakrament. Die Hilfe der
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Laien darf das Profil des priesterlichen Dienstes nicht unscharf werden lassen. Damit sind die Grenzen für die Beteiligung von Laien an der Leitung einer Pfarrei markiert. Seelsorgekonzepte aus den 1990er Jahren, bei denen Laien stärker in pfarrliche Leitungsaufgaben eingebunden waren, haben sich auch in Anbetracht der Interventionen des Apostolischen Stuhls nicht durchgesetzt. Sie werden heute kaum noch diskutiert. Die Diözesanbischöfe sehen die Antwort auf die anstehenden Herausforderungen nicht mehr darin, Laien mit pfarreibezogener Leitungskompetenz auszustatten. Sie ziehen es vor, die Zahl der Pfarreien der abnehmenden Zahl der Pfarrer anzupassen. Der Trend geht zur Großpfarrei. Als ranghohe Mitarbeiter der Diözesankurie – z.B. Dezernats- oder Hauptabteilungsleiter/-innen – können Laien an Leitungsentscheidungen beteiligt sein. Hinsichtlich der Leitung der Diözese werden sie damit jedoch nicht gleichsam zu „Ministern mit eigenem Geschäftsbereich“ oder zu „Vorstandsmitgliedern mit entscheidendem Stimmrecht“. Sie bleiben Helfer des Diözesanbischofs. Die ihnen zugewiesenen Aufgaben haben sie im Sinne seiner Anweisungen und Vorgaben zu erledigen. Letztverbindliche Leitungsentscheidungen trifft allein der Diözesanbischof. In demokratisch verfassten Gesellschaften gilt das allgemeine Wahlrecht als wichtige Möglichkeit zur (mittelbaren) Einflussnahme auf Leitungsentscheidungen. Bisweilen wird es auch für die hierarchisch verfasste Kirche gefordert. Das sind jedoch Gedankenspiele. Die Bestellung von Amtsträgern hat sich zu einem exklusiven Recht der zuständigen kirchlichen Autorität entwickelt. Dass der kirchliche Gesetzgeber davon abrücken wollte, ist nicht erkennbar. Das Bischofswahlrecht deutscher Domkapitel ist eine historisch begründete, universalkirchlich unbedeutende Ausnahme. Und bei Pfarrerbestellungen in Deutschland hat wegen des Priestermangels selbst der zuständige Diözesanbischof meist keine Wahl.



26



Fazit und Ausblick Auf Pfarrei- und Diözesanebene gibt es vielfältige Formen der Beteiligung von Laien. Beteiligung im Sinne einer verbindlichen Mitentscheidungsmöglichkeit gibt es aber nur bei einzelnen vermögensrechtlichen Angelegenheiten. Der Befund kann ernüchtern. Denkbar ist der Einwand, im Alltag des kirchlichen Lebens werde – zum Glück! – mehr Beteiligung praktiziert, als von Rechts wegen zulässig sei. Pastoralen Mitarbeitern zum Beispiel ließen die Pfarrer doch oft viel Gestaltungsraum. Zu bedenken ist jedoch: Praktizierte, aber nicht legitimierte Beteiligungsformen sind prekär. Es sind unverbindliche Zugeständnisse eines Klerikers, dem Leitungsentscheidungen von Amts wegen zustehen. Sie sind von ihm und seinem



cht legitimierte Praktizierte, abersinind prekär. E s sind B eteiligungsformentä ndnisse eines K lerik ers, es unverbindlich e Zug en von A mts wegen ng du ei ch ts en gs un it Le dem zusteh en. Wohlwollen abhängig und können jederzeit zurückgenommen werden. Sieht so eine verlässliche Grundlage für nachhaltige Beteiligung aus? Die katholische Kirche ist nicht demokratisch, sondern hierarchisch verfasst. Dies ist ihr nach ihrem Selbstverständnis von Gott vorgegeben und daher unabänderlich. Deshalb ist der Diözesanbischof in seiner Diözese – abgesehen vom Papst – einziger und allein verantwortlicher Entscheider. Deshalb kommt dem Pfarrer in seiner Pfarrei eine vergleichbare Stellung zu, wenngleich er nicht mit bischöflicher Vollgewalt ausgestattet ist. Ihre Letztentscheidungskompetenzen können klerikale Entscheider nicht an andere abgeben. Selbst die Selbstverpflichtung, andere (mit)entscheiden zu lassen, wäre ein jederzeit widerrufbarer Ausdruck der eigenen Letztentscheidungsvollmacht. Sähe ein Entscheider nach seinem subjektiven Urteil das Wohl der ihm anvertrauten Gläubigen gefährdet, wäre er im Gewissen verpflichtet, seine Letztentscheidungsmöglichkeit auch gegen Mehrheiten geltend zu machen.



Zugänge



Vor diesem Hintergrund ist – ungeachtet anderslautender Wünsche und Forderungen – in der Kirche kein Raum für „demokratische Strukturen“, die diese Bezeichnung verdienen würden. Das ist zu beachten im Blick auf Empfehlungen der Freiburger Diözesanversammlung, die auf stärkere Beteiligung abzielen. Zusätzliche Beratungsorgane einzurichten, in denen mehr Gläubige als bisher bei mehr Gelegenheiten als bisher unverbindlichen Rat erteilen, ist kein Problem. Sollte aber mit dem Wunsch nach stärkerer Beteiligung die Erwartung verbunden sein, Laien könnten künftig eigenständig Leitungsverantwortung übernehmen oder der Diözesanbischof könnte in Leitungs- und Lehrentscheidungen künftig an Mehrheitsvoten von Laien gebunden sein, sind Enttäuschungen programmiert.
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Georg Bier Professor an der Universität Freiburg Arbeitsbereich Kirchenrecht und Kircheliche Rechtsgeschichte
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ERFAHRUNGEN



Kinder zu Wort kommen lassen MITBESTIMMUNG IN DER KJG



Als katholischer Kinder- und Jugendverband steht die KJG für demokratische Formen der Mitbestimmung. Dass Kinder in diesen Prozess mit eingebunden werden fordert der Diözesanverband Freiburg nicht nur, sondern praktiziert dies auf allen Ebenen, von der Gemeinde bis zur Diözesanebene. Die erforderlichen Grundhaltungen und die konkrete Umsetzung beschreibt die Autorin in ihren Ausführungen. (Red.)



Mitreden, gehört und ernst genommen zu werden, ist uns allen ein Bedürfnis. Die Möglichkeit dazu – zur Mitbestimmung – ist eine grundlegende Haltung im Kinder- und Jugendverband der katholischen jungen Gemeinde (KjG) und spiegelt sich in ihrem durchgehend demokratischen Aufbau wider. Alle KjGler/innen einer KjG-Pfarrgemeinschaft wählen auf ihrer Mitgliederversammlung die Pfarrleiter/-innen, die die Pfarrei auf Dekanatsebene vertreten. Hier treffen diese Pfarrleiter/-innen auf jährlichen Konferenzen alle wichtigen Entscheidungen und wählen wiederum ihre Dekanatsleitung, die dann ihrerseits als Vertretung auf Diözesanebene fungiert und die Diözesanleitung wählt. Diese bestimmt sowohl inhaltlich mit als auch wer Mitglied der Bundesleitung wird. So haben alle 80.000 Mitglieder der KjG die Möglichkeit, den Verband aktiv mitzugestalten und ihre Vorstellungen einzubringen. Über den Verband hinaus möchte die KjG ihren Mitgliedern ein Forum bieten, über das sie ihre Interessen in Kirche und Gesellschaft demokratisch einbringen können. Kinder und Jugendliche sind selbstverständlich Basis der KjG. Ihnen eine Stimme zu geben und sie dazu zu ermuntern und zu befähigen, ihre Meinung zu vertreten und in Gesellschaft, Kirche und Politik einzubringen, ist ein wichtiges Anliegen der KjG. Sie will Kin-



der ermutigen, auch in anderen Bereichen – über das Geschehen in der Gruppenstunde hinaus – mitzusprechen und sich auszudrücken, als Klassensprecher/-in in der Schule, in der Familie beim gemeinsamen Familienausflug, in politischen Kinder- und Jugendgremien usw.



und sie dazu zu n be ge zu e m m ti S ne Ih nen ei en, ihre Meinung zu ig h fä be zu d un rn te ermun vertreten Im Laufe ihres Aufwachsens erhalten Kinder und Jugendliche durch ihre Umgebung wichtige Impulse, die das Maß ihres späteren sozialen Engagements und ihrer politischen Teilhabe bestimmen. Kirchliche Jugendverbände wie die KjG können dazu beitragen, Meinungsbildung, Handlungsmöglichkeiten und demokratisches Grundverständnis bei Kindern zu fördern. Dies kann zum einen über die Beschäftigung mit politischen und gesellschaftlichen Themen in der Gruppenstunde und durch die eingesetzten Methoden geschehen. Essentiell ist aber sicher die Grundhaltung, mit der Gruppenleiter/-innen dabei den Kindern zu begegnen: Eine Haltung, die eine zutiefst christliche und menschliche Grundhaltung ist, indem
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sie alle Menschen in gleicher Weise wertschätzt und ernst nimmt. Eine Haltung, die die Meinung von Kindern ernst nimmt, ihnen Vertrauen schenkt und sich vielleicht so zusammenfassen lässt: Ich will Kinder im Blick haben und ihnen einen Raum schaffen, in dem sie sein können. Ich will den Raum mit Kindern so gestalten, dass sie sich darin entfalten können. Ich will Kinder zu Wort kommen lassen, das Wort für Kinder ergreifen und von Kindern lernen. Auch wenn die KjG-Mitglieder diese Grundhaltung im Umgang mit Kindern umsetzen, kommen Kinder nur selten und am Rande im diözesan- und bundesweiten KjG-Geschehen vor. Der Diözesanverband Freiburg machte es sich deshalb zur Aufgabe, Kinder wieder mehr in den Fokus zu rücken und die Möglichkeiten der Kindermitbestimmung innerhalb des Verbandes zu stärken. Im Rahmen der „Kinderkampagne“ von 2004 bis 2010 fand als ein Höhepunkt im März 2008 der diözesanweite „Kinderkongress“ statt. Die wesentlichen Grundgedanken des Kongresses bestanden darin, Kindern die Möglichkeit zu geben, Visionen und Wünsche für die KjG zu entwickeln, praktisch zu erleben, was Kindermitbestimmung bedeuten kann und ihr Bewusstsein für sich selbst als Mitglied in einem Verband zu stärken. Es kamen 110 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren mit ihren Gruppenleiter/-innen, um ihre Meinung zu vertreten und ihre Ideen für die KjG einzubringen. In Projektwerkstätten zu Themen wie „Kinderrechte“, „Natur und Umwelt“, „Schule“ und „Kinderspiritualität“ entwickelten sie konkrete Projektvorschläge für die KjG und stellten diese im Plenum vor. In einem demokratischen Wahlprozess mit Bauklötzen als Symbol wurden am Ende zwei Ideen ausgewählt: ein Filmwettbewerb unter dem Titel „Rauchen – wir sind dagegen“ und ein Wochenende zum Thema kindergerechte Liturgie, genannt „Kunterbunte Kirche“. Am Ende des Wochenendes stellten die Kinder in der Diözesankonferenz ihre Projekte vor und beantragten ihre Umsetzung. Sie erhielten dabei die breite Zustimmung der Delegierten. Dass Kinder an einer Diözesankonferenz teilnehmen und ihre eigenen Ideen einbringen, gab es bis dahin in der Geschichte des Diözesanverbandes noch nicht und wurde allgemein als gelungen und bereichernd angesehen. Die



Projekte wurden aufgegriffen, das Wochenende zur Kinderliturgie vorbereitet, es fand aber leider nicht statt. Der Filmwettbewerb konnte jedoch mit vielen Teilnehmer/-innen und großem Erfolg durchgeführt werden. Ein Jahr später fand auch auf Bundesebene eine KjG-Großveranstaltung für Kinder aus ganz Deutschland statt, der Kindergipfel „Lautstark“. Der „Kinderkongress“ hat uns als KjG-Verband gezeigt, dass sich Kindermitbestimmung auch auf einer Ebene umsetzen lässt, die von der alltäglichen Lebenswelt der Kinder weiter entfernt ist und dass Kinder durchaus in der Lage sind, sich eine Meinung zu bilden und diese zu vertreten – man muss sie nur fragen. Doch wo passiert das tatsächlich in unserer Gesellschaft? Viel zu häufig trauen wir Kindern zu wenig zu und sind der Meinung, als Erwachsene für sie besser entscheiden zu können. Wir entscheiden, was sie in der Schule lernen, was ein richtiges Benehmen ist, was wichtig ist, um in der Gesellschaft funktionieren und bestehen zu können. Viel zu selten werden Kinder in unserer Gesellschaft an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt, sei es in Schule, Politik oder auch in der Familie. Meistens ist es einfacher und bequemer, für die Kinder zu sprechen, als sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Dies entspricht aber sicher nicht dem, was der christliche Glaube von uns verlangt. Eine christliche Haltung bringt uns dazu, den anderen ernst zu nehmen, eine andere Meinung zu akzeptieren und das Anderssein des anderen als Reichtum zu betrachten und wertzuschätzen. Mitbestimmung zu fördern, bedeutet zu sagen: Es ist gut, dass du so bist wie du bist; mit deiner eigenen Meinung.



Beatrice Wunsch Mitglied des „Arbeitskreis Kinder“ von 2006 –2010 der KjG
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Mitarbeiterbeteiligung in Unternehmen Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Entscheidungsprozessen, an Gestaltungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungen beteiligt werden, wirkt sich das positiv auf ein Unternehmen aus. Solche Erfahrungen aus der Wirtschaft, bei denen sich Parallelen zur Kirche auftun, beschreibt der Autor. (Red.)



Beteiligung lohnt sich für ein Unternehmen. Diese These können viele Unternehmer anhand ihrer Kennzahlen belegen. Dabei verstehen sie unter „Beteiligung“, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und die Arbeitsprozesse konkret mitgestalten können. Es geht also um die Erweiterung von Gestaltungsspielräumen. Der Erfolg dieses Ansatzes soll im Folgenden skizziert werden, wobei auf die theologische und ethische Begründung von Beteiligung sowie auf Erläuterungen zur verfassten Mitbestimmung durch Betriebsräte oder Mitarbeitervertretungen verzichtet wird. Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt beteiligen, weisen eine höhere Innovation auf. Der Freiraum, anstehende Herausforderungen eigenständig lösen zu können, kann zu Höchstleistung motivieren. Das Gegenteil bewirkt dagegen ein Betriebsklima, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, mit ihren Ideen und Verbesserungsvorschlägen regelmäßig aufzulaufen. Sie werden ihre Ideen zunehmend zurückhalten und geben im Extremfall das eigenständige Denken und Arbeiten ganz auf. Im Wettbewerb der Innovationen kann das fatal sein. Denn neue Ideen und kreative Lösungen können nicht allein von der Führungsebene generiert werden. Ein Unternehmen ist nur so innovativ wie seine Mitarbeiter.



so innovativ, r nu t is en m h ne er nt E in U . wie seine Mitarbeiter Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt beteiligen, haben motiviertere Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der gerne zur Arbeit kommt und sich in die Prozesse einbringen kann, weist eine bessere Leistungsbilanz auf. Auf der anderen Seite führt dies zu einer emotionalen Bindung und er bleibt langfristig im Unternehmen. Eine mit Aufwand verbundene Personalgewinnung und Einarbeitung von Mitarbeitern aufgrund von ungewollter Personalfluktuation wird so vermieden. Schließlich ziehen motivierte Mitarbeiter auch andere gute Mitarbeiter an. Denn der Ruf als attraktiver Arbeitgeber eilt einem Unternehmen voraus. Dies stellt einen nicht zu unterschätzenden Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte dar. Und der demografische Wandel führt mittelfristig dazu, dass der Fachkräftemangel für Unternehmen zu einer zentralen Herausforderung wird. Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt beteiligen, erzielen eine höhere Produktivität. Denn Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben, ihren Arbeitsplatz und die Prozesse mitzugestalten, arbeiten im Normalfall sorgfältiger, so dass die Qualität der Arbeit
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steigt. Dies wirkt sich auf eine niedrigere Reklamationsrate und damit auf die Kundenzufriedenheit aus. Ein weiterer Effekt für die Produktivität sind die krankheitsbedingten Fehlzeiten. Steigen diese, sinkt die Produktivität von Unternehmen. Mitarbeiterbeteiligung führt dagegen dazu, dass die Krankheitstage im Durchschnitt sinken. Voraussetzung für die erfolgreiche Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen ist eine entsprechende Kultur. Natürlich ist es da wichtig, dass die Unternehmensangehörigen hinter der Idee stehen und die grundlegenden Werte internalisiert haben und sie leben. Zentral sind dabei Vertrauen und Verantwortung: Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern vertrauen, dass sie tatsächlich etwas einzubringen haben. Auf der anderen Seite müssen Mitarbeiter bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und sich für den Erfolg des Unternehmens zu engagieren. Das ist ein Wechselspiel, in dem sich beide Seiten engagieren müssen. Aber neben den handelnden Personen braucht es funktionierende Strukturen und Instrumente, die es Mitarbeitern und Führungskräften ermöglichen, die Gestaltungsspielräume zu nutzen und auszuweiten. Denn es müssen Wege ausgebildet und institutionalisiert werden, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Möglichkeiten nutzen, das Arbeitsumfeld und die -prozesse mitzugestalten. Erprobte Instrumente sind zum Beispiel betriebliche Vorschlagswesen, strukturierte Mitarbeitergespräche, transparente Planungsprozesse oder ein Projektmanagement, in dem die Ziele zwar vorgegeben, aber Freiheiten beim Weg zur Zielerreichung eingeräumt werden.



Mitarbeitern n re ih n se üs m e ft rä Führungsk vertrauen. sein, Verantwortung it re be n se üs m er it Mitarbe zu überneh men.
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Oft stellt sich die Frage, ob der Aufwand nicht ungleich größer wird, als wenn Entscheidungen hierarchisch gefällt werden. Allerdings zeigen die Erfahrungen, dass der Aufwand in der Summe nicht steigt. Die Frage ist nur, wann Zeit, Energie und letztendlich Geld investiert wird. Denn wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits in die Entscheidungsfindung eingebunden werden, ist das natürlich mit Zeit und Energie verbunden. Im Gegenzug kann sich die Ge-



schäftsleitung diesen Aufwand nach der getroffenen Entscheidung aber sparen. Wenn umgekehrt die Belegschaft vor vollendete Tatsachen gestellt wird, muss die Entscheidung aufwändig begründet und durchgesetzt werden. Im ungünstigsten Fall ist sie sogar zurückzunehmen, wenn nämlich wichtige Aspekte übersehen oder der Widerstand völlig falsch eingeschätzt worden ist. Frühzeitige Beteiligung kann also helfen, zeitraubende und kostenintensive Fehlplanungen zu vermeiden. Beteiligung ist natürlich in verschiedenen Abstufungen denkbar. Neben der Beteiligung an Entscheidungen bietet die Delegation von Entscheidungskompetenz die Chance, diese in einem definierten Rahmen auf unteren Ebenen treffen zu lassen. Damit werden Führungskräfte entlastet und Mitarbeitende erhalten das Signal, dass ihnen Vertrauen entgegengebracht wird. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auch beim Thema Beteiligung sicherlich oft auseinander. Vielen ist die Idee klar und die – auch empirisch belegbaren – Vorteile sind deutlich. Was solch eine moderne und zukunftsfähige Führung ausmacht, steht in vielen Lehrbüchern und bekommt auch in der Managementausbildung seinen Platz. Aber die Erfahrung zeigt, dass im Alltag dann doch immer wieder ein Rückfall in veraltete, meist autoritär geprägte Führungsstrukturen geschieht. Oft fehlt die Zeit, die Ansätze gut zu durchdenken, manchmal weiß die Führungskraft nicht so recht, wie sie das Wissen umsetzen soll oder im hektischen Betriebsalltag muss das Dringliche schlicht zuerst erledigt werden. Aber dennoch lohnt es sich, immer wieder die Frage zu stellen, welche Grundlage eine zukunftsfähige Unternehmensführung hat. Und da gehört die Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zweifelsohne dazu. Sicherlich nicht nur in Wirtschaftsunternehmen sondern auch in Tätigkeitsbereichen der Kirche.



Sebastian Friese Referent Fachbereich Kirche und Wirtschaft im Erzbischöflichen Seelsorgeamt
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Mit 60 Pfarrgemeinderäten Beteiligung praktizieren Viele Mitglieder einer Seelsorgeeinheit in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einzubeziehen ist eine Herausforderung. Die Mühe und der Aufwand aber lohnen sich, weil Entscheidungen anders vorbereitet und mitgetragen werden. So manche Überraschung jedoch bleibt nicht aus! Und ohne kompetente Begleitung geht es nicht. (Red.)



Der Begriff „Beteiligungskirche“ lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass Kirche nicht durch einige wenige, sondern durch viele Menschen und deren Engagement repräsentiert wird. Wenn Menschen mehr Verantwortung übernehmen sollen, muss auch mehr Teilhabe an den Entscheidungsprozessen stattfinden. Den gewählten Gremien kommt Partizipation an der Leitungsaufgabe unter anderem auch deshalb zu, weil sie im Auftrag des „Kirchenvolkes“ diese Teilhabe bzw. Beteiligung wahrnehmen. Auf dem Weg zur neuen Seelsorgeeinheit/Kirchengemeinde „Allerheiligen“ in Karlsruhe war der so verstandene Leitgedanke „Beteiligung“ zielführend in den Prozess implantiert. Alle wichtigen Entscheidungen wurden in gemeinsamen Sitzungen (aber getrennten Abstimmungen!) der Pfarrgemeinderäte aus den drei bisherigen Seelsorgeeinheiten mit ihren 7 Pfarrgemeinden beraten und schließlich auch getroffen. In der Summe gehören künftig 31 000 Katholiken zur neuen Kirchengemeinde, die Gesamtzahl der aktuell gewählten Mandatsträger belief sich auf 61, kraft Amtes gehörten vier weitere stimmberechtigte Mitglieder hinzu. Es versteht sich von selbst, dass in einer solchen Größenordnung und Konstellation eine Beratung und Beschlussfassung anders aussieht als die PGR-Mitglieder es bisher gewohnt waren. Aber es war allen Beteiligten auch klar, dass alles schon im Vorgriff auf die künftige Situation in der neuen Kirchengemeinde geschieht und so nebenbei auch



manches im Blick auf eine erfolgreiche zukünftige Sitzungskultur ausprobiert werden kann. Ein erster markanter Unterschied zeigte sich in der Art und Weise, wie die gemeinsamen Sitzungen vorbereitet worden sind. Eine aus den Reihen der jeweiligen Pfarrgemeinderäte beauftragte Steuerungsgruppe hatte unter anderem die Aufgabe, die Sitzungen inhaltlich, organisatorisch und in ihrem Verlauf zu planen. Für spezielle inhaltliche Bereiche waren dabei - im Auftrag der Steuerungsgruppe bzw. durch gemeinsamen Beschluss der drei Pfarrgemeinderäte - Kompetenzteams und Projektgruppen am Werk. Sie haben besonders relevante Themen aufbereitet - z. B. einen zu erprobenden Gottesdienstplan für den gesamten Bereich der neuen Seelsorgeeinheit oder Maßnahmen zur Fortentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren. Andere Themenfelder waren Öffentlichkeitsarbeit, Ökumene, der Umgang mit dem Phänomen „Armut“ in den Gemeinden, die Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u.v.m. Viel Vorarbeit war auch in Bezug auf die Gestalt der zukünftigen Gremien zu leisten. Die Vorbereitung durch die Steuerungsgruppe und die zuarbeitenden Projektgruppen bzw. Kompetenzteams machte es möglich, den PGR-Mitgliedern schon einige Zeit vor dem Sitzungstermin detaillierte Sitzungsunterlagen zu Verfügung zu stellen. Anhand der schriftlich formulierten Informationen und Beschlussvorlagen konnten
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die Pfarrgemeinderäte sich auf den neuesten Stand der Überlegungen bringen und ihr Abstimmungsverhalten daran orientieren. Zukünftig wird es die Aufgabe des PGR-Vorstandes sein, diese Vorarbeit für das Gesamtgremium zu steuern bzw. selbst zu leisten. Die komplizierte Situation, dass in drei Pfarrgemeinderäten übereinstimmende Beschlüsse gefasst werden müssen, damit sie im Entwicklungsprozess der neuen Kirchengemeinde umgesetzt werden können, hat dazu geführt, dass die Entscheidungen mehrfach in Teilschritten vollzogen wurde. Besonders hilfreich waren dabei kaskadierende Verfahren, in denen Optionen Schritt für Schritt ausgeschlossen wurden und am Ende nur noch zwei oder drei Entscheidungsalternativen zur Schlussabstimmung übrig geblieben sind. Bepunktungsverfahren waren dabei besonders erfolgreich, weil sie schon frühzeitig sichtbar gemacht haben, wohin die Meinungsbildung bei den Pfarrgemeinderäten tendiert. Sie musste dabei nicht durch unzählige Wortmeldungen in die Länge gezogen werden, sondern konnte schon in kurzer Zeit und für alle wahrnehmbar übereinstimmende mehrheitsfähige Positionen dokumentieren. Das war beispielweise bei der Frage über die Zahl der bei der PGR-Wahl zu vergebenden Mandate für die einzelnen Pfarrgemeinden sehr hilfreich, weil der von der Satzung definierte Spielraum von zwei bis sieben reichte. Die Reduktion von Komplexität wird auch künftig bei Entscheidungen im Pfarrgemeinderat wichtig sein, um Sachverhalte überschaubar zu halten und nicht zu
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viele Aspekte gleichzeitig bearbeiten oder entscheiden zu müssen. Wenn sich Pfarrgemeinderäte darüber Gedanken machen, was sie denn im Namen derer tun und lassen sollen, die sie mit dem Mandat ausgestattet haben, braucht es auch neue Formen von „Kirchenvolks-Beteiligung“. Die klassische Pfarrversammlung wird das für die Ebene der neuen Kirchengemeinden nicht mehr leisten können. Auf dem Weg zur neuen Seelsorgeeinheit/Kirchengemeinde „Allerheiligen“ hat diese Aufgabe eine Doppelveranstaltung übernommen. Kirche neu zu denken, gemeinsam eine pastorale Schwerpunktsetzung für die künftigen



Kirchengemeinde zu entwickeln, war das Leitmotiv. Zu den Veranstaltungen im Januar und März 2013 wurde offen eingeladen, ca. 230 Personen aus den Pfarrgemeinden hatten teilgenommen und sich engagiert eingebracht. Die Einstiegs-Veranstaltung wurde als „Open-Space“ konzipiert. Menschen, die höchst unterschiedlich in den Pfarrgemeinden verortet sind, arbeiteten gemeinsam in Arbeitsgruppen zu den Themen, die von den Teilnehmern selbst vorgeschlagen wurden. Über 40 Themen waren am Ende als Ergebnis der Zukunftsveranstaltung (Motto: „Auf die Kirche, fertig ... los!“) gelistet, 12 schafften es durch ein Teilnehmervotum in die Folgeveranstaltung Strategieworkshop. Dort wurden die Themen zu strategischen Zielen und Maßnahmen fortentwickelt. Interessant, dass der Spitzenplatz dem Thema „Herausforderung Armut“ zugestanden wurde. Einiges wurde bereits in Angriff genommen, vieles wird den im März neu zu wählenden Pfarrgemeinderat noch über Jahre hinaus beschäftigen. Allerdings auch mit der Gewissheit, dass es Themen sind, die im kirchlichen Leben vor Ort wirklich Bedeutung haben. Wenn die neuen Pfarrgemeinderäte über solche und ähnliche Formen von „Kirchenvolks-Beteiligung“ nachdenken, sollte ihrer Kreativität viel Raum gegeben werden. Anspruchsvolle Formen von Beteiligung entstehen nicht im luftleeren Raum und verlangen auch ein hohes Maß an Kompetenz, solche Prozesse zu organisieren. Das Gleiche gilt für die Fähigkeit und Bereitschaft, auch Unplanbares zuzulassen und gut damit umzugehen. In vielen Fällen ist professionelle Beratung und Begleitung ein sehr hilfreiches Instrument. Auf dem Weg zur neuen Kirchengemeinde „Allerheiligen“ haben alle an dem Prozess Beteiligten die Beratung durch ein Team der Führungsakademie Baden-Württemberg sehr zu schätzen gelernt. Auch das Beratungssystem unserer Erzdiözese hat für diese Aufgabe eine sehr kompetente Personalressource. Es lohnt sich, sie abzurufen.



Karl Friedrich Spinner Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Mitte-Süd und West-Nord
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Aktive Beteiligung am Gemeindeleben Gottesdienste stehen und fallen mit der Beteiligung, der aktiven und tätigen Teilnahme der Mitfeiernden. Wie viele in die Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten mit einbezogen werden können zeigt das Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Litugie der Gemeinde St. Albert in Freiburg. Ein intensiver Weg, ein guter Weg für eine lebendige Liturgie in der Gemeinde. (Red.)



Die Liturgie, also das gottesdienstliche Geschehen in der Gemeinde, seine Ausprägungen, seine Symbole und Elemente, führten im Jahr 2000 Interessierte in St. Albert im Freiburger Stadtteil BetzenhausenBischofslinde zusammen. Sie hatten den Wunsch, sich konstruktiv mit neuen und alten Gottesdienstformen und ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Es sollte keine feste, geschlossene Gruppe sein, sondern eine offene Arbeits-Gemeinschaft, also ein Forum, in dem Inhalte erarbeitet, hinterfragt und umgesetzt werden können. Bis heute werden hier Ideen ausgetauscht, Wissen vertieft und Neues ausprobiert – eine Form der aktiven Beteiligung am Gemeindeleben. Manches interessiert einen größeren Kreis, für anderes lassen sich nur wenige Menschen begeistern. Die Praxistauglichkeit ist aber immer ein wichtiger Teil der Diskussion. Es gibt Personen, die sich nur für bestimmte Gottesdienste oder Themen engagieren aber auch konstante Dauerteilnehmerinnen und -teilnehmer, den „harten Kern“. Unsere Gruppierung entstand auch aus der sich verdichtenden Vermutung, eines Tages ohne Gemeindepriester vor Ort dazustehen. Um auf diese Zeit vorbereitet zu sein, arbeiteten wir nach dem Motto: „Wir üben und trainieren jetzt, solange wir noch gut versorgt sind.“ Bis heute haben wir keine Leitung und jede und jeder darf seine Ideen, seine Kritik aber auch seine Befürchtungen und Ängste einbringen. Unsere Treffen beginnen meist mit einem Impuls,



einem Gedanken, der motivierend, nachdenklich oder humorvoll sein kann. Im ersten Teil unserer Zusammenkunft reflektieren wir die zurückliegenden Aktivitäten, versuchen sie kritisch zu hinterfragen und aus den Erfahrungen zu lernen und Schlüsse zu ziehen. Der zweite Teil gehört normalerweise der Planung der nächsten Aktionen und dem Blick in die Runde: Wer übernimmt was? Anhand einer 14-teiligen Serie aus „Kirchenbote, Zeitung für das Bistum Osnabrück“ aus dem Jahr 2004 erarbeiteten wir vor Jahren Basiswissen zum Thema „Die Messe – feiern und verstehen“. Zugute kommt uns immer wieder das theologische Wissen einzelner Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft, aber auch die Anregungen, die wir uns extern holen, sei es aus der Gemeindeleitung oder aus anderen Bereichen. Im Laufe der Jahre manifestierte sich unsere Beteiligung in verschiedenen Gottesdiensten und liturgischen Formen, die wir anboten, ausprobierten und mitgestalteten: Adventliche Roratemessen um 6 Uhr morgens, Bußgottesdienste in der Fasten- und Adventszeit, Gründonnerstagsgottesdienste und eine sich anschließende Nacht des Wachens und Betens, die Gestaltung der Karfreitagsliturgie in enger Zusammenarbeit mit unserem Kirchenchor, Kreuzwegmeditationen, Osterfreude teilen im Anschluss an den Osternachtsgottesdienst, den Emmausgang um 6 Uhr morgens am
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Ostermontag, Marienmeditationen im Mai, Bibellesungen mit anschließender Gesprächsrunde, spezielle Friedensgottesdienste und Wort-Gottes-Feiern in der Urlaubs- und Ferienzeit, die Gestaltung einer Nacht der offenen Kirchen und eines priesterlosen Jahresabschlussgottesdienstes, der auf eine positive Resonanz in der Gemeinde stieß, sowie einiges andere mehr. Einer besonderen Herausforderung stellte sich der Arbeitskreis, als der bis dahin gut besuchte Samstagabendgottesdienst im Rahmen der Umstrukturierung zur Seelsorgeeinheit wegfiel. Unter dem Titel „Gemeinsam in den Sonntag“ gestalteten Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft Liturgie zunächst einmal im Monat, inzwischen regelmäßig jeden Samstag, eine liturgische Feier in wechselnder Form. Im Mittelpunkt stehen jeweils die Schrifttexte des folgenden Sonntags. In unserer Arbeitsgemeinschaft sind alle willkommen, die am Thema Liturgie interessiert sind, am liebsten natürlich, um kontinuierlich mitzuarbeiten, aber auch um „nur einmal reinzuschnuppern“ oder für ein befristetes, projektbezogenes Engagement. Wir
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mir zu anstrengend“ – aktive Liturgiegestaltung ist kein Selbstläufer. Deshalb unterstützen wir Überlegungen, dass Interessierte einen weiteren Kreis ins Leben rufen, der - vielleicht auch mit jüngeren Gemeindemitgliedern – neue, eigene Wege einschlägt, vielleicht lockerer und zwangloser mit der Thematik umgeht. Ein weiteres Problem ist die terminliche Häufung, die in gewissen Abschnitten im kirchlichen Jahreskreis (z. B. in den Kar- und Osterwochen) viel Zeit für die Vorbereitung der Gottesdienste abverlangt, sodass es uns in jüngster Zeit immer seltener gelingt, uns mit der Theorie und den Themen Theologie und Pastoral auseinanderzusetzen. Das Engagement und die eigenen Ansprüche, neben dem Berufsund/oder dem Familienalltag, sind nicht unerheblich … und manche von uns werden natürlich auch älter und weniger belastbar. Über den Zuspruch, die Unterstützung und Anerkennung von allen Seiten, die zahlreichen Gespräche, die kritische Begleitung, aber auch die uns zugestandenen Freiräume freuen wir uns sehr; es macht Mut und ist Ansporn, auch diesen Bereich des Gemeindelebens aktiv mitzugestalten … und sich zu beteiligen! Wir hoffen, dass wir noch viele Anregungen bekommen und weitere, engagierte Mitwirkende finden.



treffen uns in der Regel einmal monatlich in unseren Gemeinderäumen, die Inhalte und Ergebnisse der Zusammenkünfte werden in einem Ergebnisprotokoll festgehalten und an alle, auch an die Gemeindeleitung und an ehemalige Interessierte per E-Mail verschickt. Der Termin für ein nächstes Treffen wird zum Schluss festgelegt; über den Pfarrbrief wird die Gemeinde über diesen Termin informiert.
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Eines unserer Probleme ist der Status, den wir mitunter zugeordnet bekommen. Der Wunsch, eine für jeden offene Runde zu sein, ist nicht so einfach zu verwirklichen, wenn eine Gruppierung über längere Zeit gut zusammenarbeitet und manches von außen als routiniert erscheint. Wir sind Laien und müssen jeden Gottesdienst intensiv vorbereiten, hinterfragen und erarbeiten. Und natürlich hören wir auch Bemerkungen wie: „Liturgie ist mir zu hoch“ oder „Das ist



Arbeitsgemeinschaft Liturgie in St. Albert, Freiburg
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Material und Medien Landpastoral ACCREDO – Sich spielerisch mit dem Glauben auseinandersetzen Kampagne der Katholischen Landvolk Bewegung (KLB) „Welche Farbe hat Gott für Dich?“ oder: „Wie sieht ein Kirchenraum aus, von dem Du Dich angesprochen fühlst?“. Das sind nur zwei Fragen einer großen Palette aus dem Glaubensspiel „ACCREDO“, das die Katholische Landvolk Bewegung (KLB) Deutschland anlässlich der Bundeskampagne „Land.Leben.Glauben“ entwickelt hat. Das Konzept der Kampagne wurde zu einem großen Teil von der KLB der Erzdiözese Freiburg entwickelt. Sie richtet sich an Christen im ländlichen Raum, die im Zuge immer größer werdender Einheiten auf der Suche nach Glaubenserfahrungen und Anregungen zur Gestaltung des pastoralen Lebens in ihrem Dorf sind. Im bereits erwähnten Spiel ziehen die Mitspieler/innen per Würfel über eine Landschaft mit Bergen, Wäldern, Feldern und Seen und müssen dabei Fragekarten ziehen. Die Idee: Auf zwanglose und spielerische Art über den eigenen Glauben und persönliche Erfahrungen mit Kirche ins Gespräch kommen. Auch an die Kinder ist gedacht worden. Für sie gibt es eigene Fragen wie beispielsweise die Überlegung, worüber Gott wohl lacht oder ob man einen Menschen kennt, der eine besondere Ausstrahlung hat, durch den also das Göttliche zum Leuchten kommt. Zur Kampagne, die die Menschen in den Dörfern stärken und die Landpastoral fördern soll, sind weitere Materialien zu haben: Ein Holzkoffer mit einem Vorschlag zu einer Wort-Gottes-Feier sowie einem Buch, das Glaubensgeschichten aufnehmen soll. Außerdem Puzzleteile, die beschriftet, bemalt oder beklebt werden können, und so am Ende zu einer großen Glaubenslandschaft werden. Übrigens: Die Kampagne „Land-Leben-Glauben.de“ lädt auch dazu ein, Ideen für gelingende Landpastoral zu veröffentlichen, damit andere von diesem Erfahrungsschatz profitieren können. Das können besondere Gottesdienstformen sein, erfolgreiche Aktionen für bestimmte Gruppen in der Gemeinde oder zukunftsweisende Modelle was die Strukturen in einer Gemeinde angeht. Solche Ideen und viele weitere Informationen zur Kampagne sind auf der Homepage www.landlebenglauben.de zu finden. Das Spiel „ACCREDO“ zum Preis von 9,50 Euro sowie weitere Materialien zur Kampagne können bestellt werden bei der KLB Freiburg, Telefon 0761/5144-241, E-Mail: [email protected]. An diese Adresse können auch Ideen für gelingende Landpastoral gesandt werden.
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Firmpastoral Stark fürs Leben Der kreative Firmkurs Angela Bachlechner, Stefan Schöttl, Hannes Wechner Werkbuch für Begleiterinnen und Begleiter Hg. kj katholische Jugend Österreich, Tyrolia Verlag Innsbruck-Wien ISBN 978 3 7022 3407 2 Box zur Firmvorbereitung ISBN 978 3 7022 3408 9 Die Firmbox ersetzt das sonst übliche Arbeitsheft Die Firmvorbereitung soll der Bestärkung Jugendlicher dienen, so heißt es im Vorwort des Werbuches. Damit trägt es dieser Lebensphase junger Menschen Rechnung, die im Firmalter als Heranwachsende gerade besonders Stärkung nötig haben. Grundlegendes zur Arbeit mit Firmgruppen wird in einem sehr sorgfältig erarbeiteten Kapitel dargelegt. Es scheut sich nicht, auch brisante Fragten in den Blick zu nehmen, wie zum Beispiel: Wie verhalte ich mich, wenn es in der Gruppe Spannungen gibt? Die nun folgenden Katechesen folgen einem Schema: • Einführung in das Thema, seine Relevanz für die Firmvorbereitung • Reflexionsfragen für den / die Firmbegleiter/ in als Bewusstmachung des jeweilige Themas • vielseitige methodische Angebote für die Gruppenarbeit in der Einstiegs-, Vertiefungs- und Abschlussphase • Mögliche Modellabläufe der Treffen • Materialienhinweise (z.B. Firmbox) Methodisch wird auf einen ganzheitlichen Ansatz und auf erlebnispädagogische Elemente gesetzt. Denn: „Erlebnisse können helfen das zu erahnen, was Firmung ausmacht.“ Daneben wird mit Bibeltexten und Symbolen gearbeitet. Die Themen knüpfen an Lebenswelten Jugendlicher an • Das erste Mal – eine Gruppe lernt laufen • Lebens in Beziehungen – Am Du zum Ich werden • Oh (m)ein Gott – Abschied vom kindlichen Gottesbild • Heiliger Geist – begleitet, bestärkt und begeistert • Sprung ins Leben – Firmung als Bestärkung beim Erwachsenwerden • Hormon und Co – Stürmische Zeiten • Symbole-Sakramente-Firmsymbole – Von den Dingen hinter den Dingen • Was noch wesentlich ist -Ein Kapitel für Firmverantwortliche und Interessierte (Firmtheologie, Organisation einer Firmvorbereitung u.a.)
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Anstelle eines Arbeitsheftes gibt es eine Firmbox, die nicht für jede/n Firmanden/in bereitgestellt werden muss. Sie enthält Symbole (Windrad, Spiegel, Salbe, Duft, Brief Stärkungsband u.a.), die im Laufe der unterschiedlichen Themen kreativ zum Einsatz kommen. Kopiervorlagen Fotos und Filme finden sich unter http://behelf.firmung.at/4810 • http://behelf.firmung.at/4564 • http://behelf.firmung.at/7366
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Familienpastoral Neukonzeption von „neue gespräche“ Familien-Schätze Die Familie ist das Wichtigste in ihrem Leben, bekunden Erwachsene wie Jugendliche in Umfragen seit vielen Jahren immer wieder. Doch manchmal brauch es im Alltag beständiges Ackern und Wühlen, um die verschiedenen Schätze des Familienlebens immer wieder zu heben. Heft 6/2014 der Zeitschrift neue gespräche will im „im Blickpunkt“ aufmerksam machen auf die Reichtümer, die in Familien stecken, die es ein Leben lang zu heben gilt, wie einen verborgener Schatz. Neben dem Schwerpunktthema finden Sie im neu konzipierten Heft aktuelle „Themen der Zeit“, eine „Rubrik vor Ort“ mit Beispielen aus der pastoralen Praxis, die zur Nachahmung anregen, und eine Infothek mit Buch-, Film- und Materialbesprechungen. „neue gespräche: Partnerschaft – Ehe – Familie“ erscheint ab 2015 viermal jährlich zu Themen, die Familien und Paare beschäftigen. Das Abonnement kostet 10 Euro, das Einzelheft 3,50 Euro, jeweils zzgl.Versandkosten. Probehefte gibt es bei: familienseelsorge-freiburg.de oder über www.neue-gespraeche.de.
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Buchtipps Ein radikaler Papst Die franziskanische Wende Jürgen Erbacher Pattloch-Verlag 2014, ISBN 978-3-629-13059-4 Vieles ist anders, seit Jorge Mario Bergoglio Papst geworden ist. Sein Sprechen, sein Auftreten, sein Handeln. Ein neuer Mann an der Spitze der Kirche. Ein neuer Wind weht. Eine neue Ära hat begonnen. Ein Papst, der sogleich die Herzen der Menschen gewonnen hat, auch über die Kirche hinaus. Ein Mann der klaren Worte und einer Sprache, die die Menschen verstehen. Ein Mann, der Zeichen setzt und nahe bei den Menschen ist. Ein Mann, der begeistert und den Menschen Hoffnung gibt. Bei all der Begeisterung hat er aber nicht nur Freunde, denn nicht alle halten diese „franziskanische Wende“ für den richtigen Kurs der Kirche. Was ist anders bei Papst Franziskus? Was macht diesen Mann aus? Wer sind seine Gegner? Welches sind die Herausforderungen, denen er sich stellt? Kann er die Erwartungen erfüllen? Das beschreibt Jürgen Erbacher in seinem Buch. Dabei geht er in die Tiefe, schaut auf den Mann, woher er kommt, was ihn geprägt hat, was ihn bewegt. Erbacher ist nahe dran an diesem Papst, begleitet ihn als Journalist auf seinen Reisen, hat aus seiner Zeit als Mitarbeiter bei Radio Vatikan viele Einblicke in den Vatikan gewinnen können. Sorgfältige Recherchen liegen seinem Buch zugrunde, das Einblicke gibt und Zusammenhänge deutlich macht, was sich gerade in der Katholischen Kirche so bedeutendes ereignet. Wer Papst Franziskus verstehen will, muss dessen Vergangenheit kennen. Dazu leistet dieses Buch einen hervorragenden Beitrag. Bernhard Lichtenberg Sein Leben für Kinder erzählt Caroline und Philipp von Ketteler Aschendorff Verlag, Münster, 2014, ISBN 978-3-402-13083-4 In der Reihe „Menschen, die Geschichte machten“ haben die Theologin Caroline von Ketteler und ihr Ehemann der Grafik-Designer Philipp von Ketteler eine neue Biographie herausgebracht. Sie beschreibt in Wort und Bild sehr eindrucksvoll das Leben des Widerstandskämpfers und Priesters Bernhard Lichtenberg. Seine aufrechte Haltung und sein einsatzfreudiges Wirken für Menschen in Not führten 1996 zu seiner Seligsprechung. Seine letzte Ruhe fand er in der St. HedwigsKathedrale in Berlin, in der Stadt, in der er lange Zeit gewirkt hat und noch heute in besonderer Weise verehrt wird. Er gehört zu den „Gerechten unter den Völkern“ der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem. Kindern Vorbilder nahe zu bringen ist Ziel dieser Reihe, in der folgende weitere Biographien erschienen sind:
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Band 1 Clemens August Kardinal von Galen, Der Löwe von Münster Band 2 Karols Geheimnis, Johannes Paul II Band 3 Der Ring der Elisabeth, Elisabeth von Thüringen Band 4 Gottes besondere Freundin, Anna Katharina Emmerick
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Band 5 Herzlichst, Euer … Adolph Kolping Band 6 Licht in dunkler Zeit, der heilige Liudger Band 7 Konrad, der Kanzler, Konrad Adenauer Band 8 Wie eine kleine Feder, Hildegard von Bingen Auch für Erwachsene sind diese Biographien sehr reizvoll zu lesen und anzuschauen. Unser Buch – Aus jeder guten Idee kann ein Buch entstehen „Unser Buch“ ist ein Projekt, welches der PVKVERLAG gemeinsam mit Kinder oder Grundschulklassen durchführt. Die in Pixibuch-Format erstellten Hefte zeigen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit und führen zu Erfolgserlebnissen einzelner Schüler oder Klassen, die sich im Unterricht nicht nur die Frage stellen, wie ein Buch entsteht, sondern zudem auch ein solches erarbeiten und somit ein besonders Verhältnis zum Buch an sich gewinnen. Zwei Beispiele hierzu: Immer ich, Eddi auf der Suche nach Glück Dietrich-Bonhoeffer-Schule Münster Hg. ISBN 978-3-9812103-3-0 Ein Engel für dich Clemens Dieler, Camillo von Ketteler, ISBN 978-3-9812103-6-1 www.pvkverlag.de E-Mail: [email protected]



Dambedei und Dinnede Badische Genüsse zwischen Kochtopf und Kirchturm Ein Kochbuch, das sich am Kirchenjahr orientiert und allerlei badische Spezialitäten zusammengetragen hat. Für die Rezepte stehen die Katholischen Landfrauen gerade und garantieren damit wertvolle Küche und angenehme Genüsse. Um die Rezepte herum haben die katholischen Landverbände allerlei Wissenswertes zum regionalen und saisonalen Einkauf, aber auch zur Tischkultur oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln zusammengetragen. Das Buch wird so zur Fundgrube für die wechselseitige Verbindung von Brauchtumsrezepten, christlichen Traditionen beim Essen und einer an regionalen Früchten orientierten Ernährung. Unter dem Stichwort „Tradition trifft Moderne“ kommuniziert das Kochbuch sowohl Hintergründe zum regional-saisonalen Einkauf als auch die jeweils eigenen Geschichten einzelner Rezepte: Warum gibt es im Advent Früchtebrot? Warum zur Fastnacht Fettgebackenes? Und was ist der christliche Grundgedanke der Weihnachtsente? Das Buch folgt dem Kirchenjahr, in dessen Traditionen es die Brachtumgsrezepte einreiht. So ergänzen sich knappe Erläuterungen der großen Feste des Kirchenjahres mit deren Gewohnheiten und den Rezepten der Jahreszeit. Eine Reihe von Prominenten aus Politik, Sport und Fernsehen, aus Gastronomie und Kirche, die die Idee des regionalen Einkaufs und die regionalen Betriebe unterstützen wollten, haben ihre eigenen Lieblingsrezepte beigesteuert. So wird beim Rezept für Maultaschen von Wolfgang Schäubles Großmutter erläutert, warum diese auch Herrgottsb’scheißerle genannt werden. Das Buch ist erhältlich beim Vertrieb des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes und kostet 16,50 Euro. Bei größeren Bestellungen gibt es Staffelpreise. [email protected] / 0761-5144-115
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Ich will dich preisen Tag für Tag Betrachtungen und Predigten zum neuen Gotteslob. Johannes Kreidler (Hg.): Schwabenverlag, Ostfildern 2013 (mit CD). 152 S. Das neue Gotteslob hat auch eine intensivierte Befassung mit den Liedern in Gang gesetzt. Im Radio sind neuerdings gelegentlich „Choral-Andachten” zu hören, die „Lieder des Monats“ werden in vielen Diözesen praktiziert, eine Liederkunde zum Gotteslob soll erscheinen. Nun kann man sich den Liedern musikalisch oder textlich, historisch oder geistlich nähern. Dieses Buch mit CD aus Rottenburg widmet sich vielen Liedern aus dem gemeinsamen Eigenteil Freiburg-Rottenburg und einigen aus dem Stammteil. Die Autorinnen und Autoren wählen einen „Grundton“, der die Titelformulierung „Betrachtungen und Predigten“ sehr gut einlöst. Das Historische bleibt im Hintergrund, kommt aber dann zur Sprache, wenn es essentiell ist. Das gilt etwa für die Entstehungsumstände des Liedes „Wäre Gesanges voll unser Mund“, die Annette Traber – eine Freiburger Autorin – sehr schön darlegt. Jedes Liedporträt umfasst drei bis vier Seiten und schließt mit einem Gebet oder Segenswort. Wer sich für die spirituelle Seite der Lieder interessiert und Anregungen für Liedbetrachtungen oder -predigten sucht, ist mit diesem Buch bestens beraten. Meinrad Walter



Schott – Liedvorschläge aus dem Gotteslob Für die Sonn- und Feiertage Lesejahre A/B/C. Kurt Grahl Verlag Herder, Freiburg i. Br. 2014



42



Der Verlag Herder setzt das „Schott-Kantorale“ fort mit dieser Handreichung aus der Feder des Leipziger Kirchenmusikers Kurt Grahl. Vorangestellt ist ein Geleitwort von Tutilo Burger OSB, Erzabt von Beuron, wo ja Pater Anselm Schott (1843–1896) gewirkt hat. Die Vorschläge sind sehr hilfreich und inspirierend, weil jeder, der Gottesdienste vorbereitet, in den nächsten Jahren oftmals Neuland betritt. Erfreulich überdies, dass auch Erstkommunion und Firmung mit bedacht sind, weil das Gotteslob auch für diese Feiern sehr viel bereit hält. Anregend ist zudem der Vorschlag, zwischen den Strophen eines Liedes psalmodisch Verse einzufügen: also etwa beim Eingangslied den Eröffnungsvers des jeweiligen Sonn- oder Festtags. Freilich kann sich dadurch auch eine Übergewicht von Stundengebets-Psalmodie in der Messfeier ergeben. Ein paar kritische Fragen: Ist das Lied „Nun saget Dank und lobt den Herren“ (GL 385,1–2) wirklich der geeignete Gesang zum Einzug in der Messe vom letzten Abendmahl am Gündonnerstag? Der Rezensent findet hier zwar etliche Stichworte, die zu Aspekten des Gründonnerstags passen; aber insgesamt fehlt hier doch die Christologie ebenso wie das Kreuz. Am Gründonnerstag schon zu singen „Nicht mir die liturgisch-musikalische Dramaturgie des Triduum Sacrum zu wenig zu berücksichtigen. Auch mit dem – nur im Kleindruck erwogenen – Vorschlag der 9. Strophe von „Großer Gott, wir loben dich“ mit den Worten „Sieh dein Volk in Gnaden an …“ vor dem Auszug am Karfreitag (!) kann ich mich nicht anfreunden, wobei sich eine nähere Begründung eigentlich erübrigt. Fazit: Viel Hilfreiches unter dem Label „Schott“, aber auch manch Befremdliches. Meinrad Walter
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Liedauswahl nach Themen leicht gemacht Konkordanz zum Gotteslob in 500 Stichworten und Liedvorschläge für jeden Sonntag Thomas Schumacher Pneuma Verlag, München 2013 Solange es (noch) keine offizielle Konkordanz zum Gotteslob gibt, wie sie etwa für das Evangelische Gesangbuch vorliegt, kann dieses Buch hilfreiche Dienste leisten. Jeder Eintrag ist mit Lied- und Strophennummer sowie mit der betreffenden Textzeile versehen. Die Auswahl der Stichworte ist sinnvoll. Wie bei jeder Konkordanz muss man den Kontext ergänzen, der durchaus verschieden sein kann. Stichproben zeigen, dass auch manches fehlt. Gleich beim ersten Stichwort „Abend“ sollte auch ein Hinweis auf Peter Gerloffs Lied „Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit“ (GL 325) stehen. Meinrad Walter
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Filmtipps Rain Spielfilm, 93 Min., Bahamas, 2008, OmU Mediathek-Nr.: 4801611 Der Spielfilm zur Einstimmung auf den Weltgebetstag der Frauen 2015 von den Bahamas: „RAIN“ von Maria Govan. Nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter fährt das Mädchen Rain von einer kleinen, entlegenen Insel der Bahamas auf die weiter entfernte Insel New Providence. Dort, in der Hauptstadt Nassau, lebt ihre Mutter, die Rain als Baby verlassen hat, und die sie seitdem nicht mehr gesehen hat. Rain findet ihre Mutter in einer heruntergekommenen Umgebung am Stadtrand. Sie trinkt, nimmt Drogen und prostituiert sich, um über die Runden zu kommen. Rains Ankunft konfrontiert die Mutter mit ihrer Vergangenheit. Als Teenager-Mutter hatte sie Rain bereits kurz nach der Geburt bei deren Großmutter zurückgelassen. Rain findet eine Schule, die sie aufnimmt. Sie erfährt hier Ablehnung und Ausgrenzung, aber auch die Freundschaft einer Schulkameradin und die Unterstützung durch die Trainerin des Sportteams. Rain ist ehrgeizig und sie ist eine talentierte Läuferin. Mit Hilfe ihrer Sportlehrerin bereitet sie sich auf einen großen Wettkampf vor – und selbst ihre Mutter versucht, ihrem Leben mit Rain eine neue Wendung zu geben. Die Hauptfiguren des Films sind Frauen dreier Generationen von Großmutter, Mutter und Tochter/Enkelin. Ihr Leben steht unter dem Zeichen unterschiedlicher Lebensentwürfe und Schicksale. Die tief im Glauben verwurzelte, sorgende Großmutter, die aus der Bahn geratene Mutter und Rain, die vielleicht ein besseres Leben haben wird.



Kreuzweg Spielfilm, 116 Min., Deutschland, 2014 Mediathek-Nr.: 4801613 Eine 14-jährige Gymnasiastin wächst in einer katholisch-fundamentalistischen Gemeinschaft auf und bereitet sich auf die Firmung vor. Sie will ihr Dasein ganz Gott weihen und bietet ihm ihr Leben an, wenn er im Gegenzug ihren kranken Bruder heilt. Ein in 14 an die Kreuzwegstationen angelehnten Tableaus entfaltetes Drama, das formal konsequent fast ohne Kamerabewegung oder Musik die destruktiven Aspekte des religiösen Fundamentalismus herausarbeitet und zugleich zur Reflexion über angemessene Formen des Glaubens nötigt (filmdienst). 44
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Organspende Dokumentarfilm, 23 Min., Deutschland, 2014 Mediathek-Nr.: 4801595 Auch als Medien-Download verfügbar. Für die einen ist es der Gipfel der Nächstenliebe, für die anderen ein Eingriff in die Würde des Sterbenden. Auf Grund der Skandale um die Manipulation bei der Organvergabe ist die Bereitschaft zur Organspende zurückgegangen und die Bedenken diesbezüglich gestiegen. Dabei wird häufig übersehen, dass Organspende auch Leben rettet.



Fließendes Licht – Die Fenster des Freiburger Münsters Ein Film von Michael Albus Dokumentation, 45 Min, Deutschland, 2014 Mediathek-Nr.: 4801627 Wenn die Besucherinnen und Besucher des Freiburger Münsters durch den hohen Raum gehen, sind sie umgeben von Fenstern. Sie tauchen den aufstrebenden Kirchenraum in ein geheimnisvolles Licht. Der Film macht die Zunftfenster der Bergleute, der Bäcker, der Schmiede und der Schneider zum Thema und nimmt die dazu gehörenden Handwerksstätten von heute in den Blick: Das Bergwerk am Schauinsland, eine Bäckerei, die Arbeit eines Hufschmieds und eine Änderungsschneiderei. So werden Zusammenhänge zwischen der Welt des Mittelalters und unserer modernen Welt sichtbar. Ein ruhiger, fast meditativer Film über den Glauben unserer Vorfahren, der Perspektiven eröffnet.



Alles für die Wahrheit – Jan Hus Dokumentation, 45 Min., Deutschland, 2003 Mediathek-Nr.: 4801615 Im Juli 2015 jährt sich der Tod von Jan Hus zum 600. Mal. Diese Dokumentation zeichnet das Leben des Prager Theologen bis zu seiner Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen nach. Viele Elemente in Jan Hus‘ Biografie erinnern an Martin Luther: Er stellte die Lehren der Kirche in Frage, prangerte Missstände im Klerus an und setzte sich für Gottesdienste in der Volkssprache ein.Vom Papst verbannt floh er 1411 auf eine Burg in Böhmen, wo er daran arbeitete, die Bibel zu übersetzen. Doch 1414 wurde er während des Konstanzer Konzils gefangen genommen 45
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Beteiligung der Phospholipase D an der Regulation der Synthese von ... 

bestimmten nicht-ionischen Detergentien, wie Triton X-100 (Brown & Rose, 1992). Basierend auf ...... Gosh, S., Strum, J.C., Sciorra, V.A., Daniel, L. &. Bell, R.M. ...










 








der missbrauch und die kirche eine pdf 

The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely ... Why? Because der missbrauch und die kirche eine are considered ...










 








die heilsame sturheit der kirche eine streitschrift 

This Die Heilsame Sturheit Der Kirche Eine Streitschrift Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for ...










 








die geschichte von katharina aus der sendung mit der maus 

MIT DER MAUS. DGVKADSMDM29-12 | PDF | 57 Page | 1,727 KB | 27 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Die Geschichte Von Katharina. Aus Der Sendun










 








die beteiligung stuttgarter ingenieure an der planung ... AWS 

This particular Die Beteiligung Stuttgarter Ingenieure An Der Planung Und Realisierung Der Reichsautobahnen. Unter Besonderer Berucksichtigung Der Netzwerke Von Fritz Leonhardt Und Otto Graf PDF start with Introduction,. Brief Session till the Index/










 








Eine Frage der (An)Bindung 

Page 1 ... edlohn' in Kombination mit dem Web-. Portal PISA bestens ... Prozesskette bieten kreative Start-Ups vielfÃ¤ltige ... griff auf unterschiedliches Know-how.










 








beteiligung der personensorgeberechtigten bzw ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Beteiligung Der. Personensorgeberechtigten Bzw Erziehungsberechtigten Am Hilfeplanverfahren. You can get the manual y










 








Segen Der Evangelischen Kirche 

PDF Subject: Segen Der Evangelischen Kirche Its strongly recommended to start read the Intro section, next on the Quick Discussion and find out all the topic ...










 








der jargon betroffenheit wie die kirche an ihrer 

Get der jargon betroffenheit wie die kirche an ihrer sprache PDF file for free from our online library der jargon betroffenheit wie die kirche an ihrer sprache PDF ...










 








pressemitteilung der protestgruppe der studierendenschaft an der 

Welche Rolle spielt der â€žElfenbeinturmâ€œ UniversitÃ¤t Ã¼berhaupt in unserer Gesellschaft? Und wer ist der richtige Adressat fÃ¼r unsere Kritik und Forderungen? Wer ist fÃ¼r diese Unzumutbarkeiten verantwortlich, wer kÃ¶nnte etwas an dieser. Elends










 








kinder in der kirche allerlei theater in der kirche ... AWS 

This particular Kinder In Der Kirche Allerlei Theater In Der Kirche Anspiele Fur Kinder Und Familiengottesdienste. PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when 










 








faktencheck zur Griechenland-Sendung der Anstalt ... - WordPress.com 

31.03.2015 - Ãœberschuldung in Deutschland ... SchÃ¤uble und die 100 000 Mark-Spende http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-spendenaffaere- ...










 








kirche in der schule zur legitimation der 

KIRCHE IN DER SCHULE ZUR LEGITIMATION DER SCHULSEELSORGE STRUKTURELLE KONTINUITAT. DER KIRCHE FUR ANDERE PDF DATABASE ID ...










 








lerngeschichte der kirche hinsichtlich der menschenrechte 

This Lerngeschichte Der Kirche Hinsichtlich Der Menschenrechte Historische Entwicklungen By Christine. Meiners PDF on the files/S3Library-B58ed-91e87-0ee4d-4aee8-Bbc0e.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at










 








protestanten ohne protest die evangelische kirche der 

17.08.2018 - This particular Protestanten Ohne Protest Die Evangelische Kirche Der Pfalz Im Nationalsozialismus Band 1. Sachbeitrage Band PDF start with ...










 








die bekenntnisschriften der evangelischlutherischen kirche quellen 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Die Bekenntnisschriften Der. Evangelischlutherischen Kirche Quellen Und Materialien Band 2 Die. Konkordienformel. You










 








die parameter der dunnschichtchromatographie eine 

die parameter der dunnschichtchromatographie eine moderne einfuhrung in grundlagen und | Read & Download Ebook die parameter der ...










 








Die Kirche mit der wilden Seite 

KLÃ„X-Bonusteil 01/2019. Zugabe fÃ¼r ehemalige KLECKS-Abonnenten von. Heilsarmee, Takano und Jemk. Der Bonusteil wird. 3-mal im Jahr der Zeitschrift ...










 








die parameter der dunnschichtchromatographie eine 

Are you looking for die parameter der dunnschichtchromatographie eine moderne einfuhrung in grundlagen und PDF?. If you are areader who likes to download ...










 








die bewahrheitung der kirche durch jesus christus 

Legal die bewahrheitung der kirche durch jesus christus the verification of church through christ eine christologische ekklesiologie a christological eBook for free ...










 








volk gottes in afrika die rolle der laien pastoralen 

If you are areader who likes to download volk gottes in afrika die rolle der laien pastoralen erneuerung von kardinal malula kinshasa annua Pdf to any kind of ... Traditionalists may ask, what is so great about downloading volk gottes in afrika ...










 








Anforderungen der industriellen Produktion an eine serviceorientierte ... 

zeigt. Als fundamentale Anforderung der industriellen Produktion an eine SOA kann ihr Beitrag zur Minimierung der Kosten der informationstechnologischen.










 








Revidierte Europäische Charta der Beteiligung der Jugend am ... - Coe 

21.05.2003 - möglichst günstiger Bedingungen für die Gleichstellung von Mann und .... Internet, Handy und SMS sind junge Leute in der Lage, eine Menge.










 








RECHTSGESCHICHTE DER REFORMIERTEN KIRCHE PDF 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with rechtsgeschichte der reformierten kirche PDF Ebook, include : Red Roses For The Bride, ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














